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1  Einleitung 

  

Der demografische Wandel mit einer veränderten Versorgungsinnovation und 

der medizinische Fortschritt erforderten auch in der Pflege eine Anpassung der 

grundständigen Ausbildung (Schüler et al., 2013). So wurde Anfang des Jahres 

2020 eine generalistische Pflegeausbildung etabliert und löst mit dem Pflegebe-

rufegesetz (PflBG), dass bis dahin geltende Altenpflege- und Krankenpflegege-

setz ab. Die generalistische Ausbildung, in der die grundlegenden Kompetenzen 

für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen erworben werden, bereitet auf 

den Einsatz in allen Arbeitsfeldern wie der Akutpflege, stationäre Langzeitpflege, 

ambulante Pflege und Kinderkrankenpflege vor. Sie ist damit qualitativ an-

spruchsvoll und breit angelegt, aber nicht auf eine Spezialisierung ausgerichtet 

(DGF, 2022).  

Die Intensivpflege gehört zu den Hochrisikobereichen und stellt hohe Anforde-

rungen an Berufsanfänger. Die Anforderungen an das Pflegepersonal sind auf-

grund einer fortschreitenden technologischen Entwicklung und der komplexen 

therapeutischen Behandlungsprozesse gestiegen, demzufolge ist ausreichendes 

pflegerisches und qualifiziertes Fachpersonal nötig, um diesen Leistungszu-

wachs auszugleichen (Kometh, Hoyer, Schiffer, 2018). 

Die Fachweiterbildung (FWB) für Intensiv- und Anästhesiepflege (I u. A Pflege) 

ermöglicht Pflegenden die nötige Qualifikation für diese anspruchsvolle Tätigkeit 

zu erlangen. Eine Weiterbildung in der Intensiv- und Anästhesiepflege ist seit 

mehr als 50 Jahren möglich (Leyendecker, 2018). Die Fachweiterbildungen sind 

durch Landesverordnungen geregelt oder orientieren sich an den Empfehlungen 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). In Niedersachsen ist sie durch 

das Landesgesetz über die Gesundheits- Fachberufe Weiterbildung Verordnung 

Niedersachsen (GfbWBV, NI) von 2002 festgelegt.  

In Deutschland werden aufgrund des Fachkräftemangels unterschiedliche Bil-

dungswege für die Intensiv- und Anästhesiepflege geschaffen. Einerseits aus be-

rufspolitischer und andererseits aus fachwissenschaftlicher Perspektive wird 

auch zunehmend eine Akademisierung für die Tätigkeit auf einer Intensivstation 

entwickelt (Leyendecker, 2018).  
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Vor der Einführung des neuen PflBG wurden Auszubildende im Intensiv-und An-

ästhesiebereich eingesetzt und erlebten diese Einsätze als interessante und her-

ausfordernde Zeit. Hier entstand oftmals der Wunsch, nach der Ausbildung in 

diesem Bereich tätig zu werden (Happach & Tröger, 2010). 

Die Umsetzung des PflBG wird sich daran messen, wie sich die Absolventen 

nach der Ausbildung im Gesundheitssystem einbringen und weiterqualifizieren 

können (Jakobs & Vogler, 2020). Die Gestaltung der Weiterbildung, wird durch 

die veränderten Kompetenzen der Absolventen der reformierten Ausbildung, eine 

neue Herausforderung. 

1.1  Ziel der Arbeit 

Vor dem Hintergrund, dass die Autorin selbst viele Jahre in der Ausbildung als 

Praxisanleiterin und nun in der Weiterbildung für I u. A Pflege tätig ist, beschäftigt 

sich diese Arbeit mit der Weiterbildung in der I u. A Pflege in Niedersachsen.  

Aufgrund der aktuellen Forderungen der Deutschen Interdisziplinären Vereini-

gung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), eine Bundeseinheitliche Vergleich-

barkeit der Fachweiterbildungen zu schaffen (DIVI-Pflegegipfel, 2022), werden 

zudem konzeptionelle Überlegungen zur notwendigen Weiterentwicklung der 

FWB unter Berücksichtigung der generalistischen Ausbildung abgebildet.  

1.2 Aufbau und Struktur der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit wird mittels einer systematischen, literarischen Übersicht 

dargestellt. Die Arbeit umfasst 10 Kapitel, nach der Einleitung und der Beschrei-

bung des methodischen Vorgehens wird die generalistische Ausbildung mit dem 

Pflegeberufegesetz, den angestrebten Zielen und den Vorbehaltsaufgaben dar-

gestellt. Es folgt der Bereich der Weiterbildung in der I u A Pflege, mit einem 

Rückblick über die geschichtliche Entwicklung und der Kompetenzentwicklung 

während der FWB. Das fünfte Kapitel beschreibt die staatlichen Regelungen von 

der Niedersächsischen Landesverordnung mit dem Curriculum und der DKG- 

Empfehlung zur Weiterbildung, diese werden synoptisch dargestellt. Es folgt der 

Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) und die Vorbehaltsaufgaben für die Fach-

krankenpflege in der I u. A. Im sechsten Kapitel werden die verschiedenen Qua-

lifizierungswege in der I u. A FWB in Deutschland synoptisch zusammengeführt, 
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um mögliche relevante Dimensionen für eine Weiterentwicklung zu berücksichti-

gen. Im Anschluss wird die Professionalisierung und der Qualitätsbegriff definiert 

und erläutert. Die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Weiterentwicklung mit ei-

ner Akademischen Ausbildung und ein weiterer Weg zur Qualifizierung in der 

Anästhesie wird zusätzlich betrachtet. Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit ver-

schiedenen Qualifizierungskonzepten. Anschließend folgen die Diskussion und 

Reflexion der Ergebnisse. Das neunte Kapitel bildet den inhaltlichen Abschluss 

dieser Bachelorarbeit, indem konzeptionelle Perspektiven zur Gestaltung einer 

Weiterentwicklung aufgezeigt werden. Die Arbeit schließt mit einer Zusammen-

fassung und dem Fazit, dem Literaturverzeichnis und den Anhängen ab.  

 

Für die Bearbeitung sind folgende Fragestellungen leitend:  

• Was sind mögliche Herausforderungen der generalistischen Ausbildung 

für die Weiterbildung in der Intensiv- und Anästhesiepflege? 

• Benötigt die Weiterbildung in der Intensiv- und Anästhesiepflege eine An-

passung und Veränderung an die generalistische Ausbildung?  

• Wie könnte die Zukunft der Aus- und Weiterbildung in der Intensiv- und 

Anästhesiepflege in Niedersachsen aussehen? 

1.3  Begriffliche Grundlagen 

Die folgenden Begriffsbestimmungen dienen als nachvollziehbare Grundlage für 

den systematischen Review Aufbau.  

Der Begriff Weiterbildung wird häufig synonym mit Fortbildung verwendet, jedoch 

grenzen sich die Begriffe voneinander ab (Stöver & Bomball, 2018). Die zugrunde 

liegenden Definitionen dieser Arbeit sind: 

Berufliche Weiterbildung sie dient dem Ziel, aufbauend auf der Ausbildung, neue 

Qualifikationen zu vermitteln und der Sicherstellung des qualitativen und quanti-

tativen Arbeitskräftebedarfs (Schmid & Klenk, 2018). 

Berufliche Fortbildung bedeutet nach § 1 Abs. 3 BBiG “dem einzelnen die Mög-

lichkeit zu eröffnen, seine beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten im bisherigen 

Berufsfeld zu erhalten und zu erweitern, um seine Qualifikation der technischen 

Entwicklung anzupassen oder einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen“ (Be-

cker et al., 2021, S.1). 
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Die Aneignung einer Qualifikation bedeutet Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

innerhalb eines festgelegten, zeitlich begrenzten Curriculums zu erwerben und 

wird mit einem Zertifikat oder Zeugnis bestätigt. Diese formelle Qualifikation ist 

das Ergebnis einer beruflichen Weiterbildung und kann als Grundlage für die Ent-

wicklung beruflicher Kompetenz dienen (Negri, 2010). Die berufliche Handlungs-

kompetenz nimmt in der Berufsbildung eine zentrale Stellung ein und dient inner-

halb der Fort- und Weiterbildung als Basis für Bildungsprozesse (KMK, 2021). 

Unter Kompetenz „wird die Verbindung von Wissen und Können in der Bewälti-

gung von Handlungsanforderungen verstanden. Als kompetent gelten Personen, 

die auf der Grundlage von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aktuell geforder-

tes Handeln neu generieren können“ (Linten & Prüstel, 2015, o. A.). Die Bewälti-

gung „von Anforderungen und Situationen, die im besonderen Maße ein nicht“ 

routinemäßiges „Handeln und Problemlösen erfordern, wird mit dem“ Kompe-

tenzkonzept hervorgehoben (Linten & Prüstel, 2015, o. A.).  

2 Methodisches Vorgehen 

Ein systematisches Review schließt Ergebnisse aller veröffentlichten Artikel, Stu-

dien und Werke zu einem bestimmten Thema zusammen, um einen Forschungs-

überblick zu kennzeichnen (Hirt & Nordhausen, 2022).  

Die Recherche für das geplante Review wurde als umfangreiche Literaturarbeit 

in Anlehnung an Hirt & Nordhausen (2022) konzipiert, da so die Literatur trans-

parent, nachvollziehbar, standardisiert recherchiert und analysiert werden kann 

(Hirt & Nordhausen, 2022). Der Recherchezeitraum begann am 10.11.2022 und 

endete am 30.12.2022. Es wurde ein sensitives Rechercheprinzip festgelegt, um 

möglichst viele relevante Treffer zu identifizieren. Weiter erfolgte die Festlegung 

von Ein- und Ausschlusskriterien (Anhang 1) und die Entwicklung der Suchst-

rings (Anhang 2) anhand der Forschungsfragen. Die Identifikation von Stichwör-

tern ermöglichte Alternativen von verwendeten Begrifflichkeiten (Anhang 3). Die 

Auswahl der Datenbanken (Anhang 4) erfolgte mit dem Ziel möglichst alle rele-

vanten Treffer zu finden. Da die Relevanz des Themas die Intensiv- und Anäs-

thesiepflege betrifft, erfolgte eine ergänzende Recherche über die Handsuche in 

der Zeitschrift Intensiv, die über die Bibliothek der Ostfalia Hochschule zu 

erhalten ist. Weiter wurde über das Schneeballsystem zusätzliche Literatur er-
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mittelt. Fehlende Volltexte wurden über die Deutsche Zentralbibliothek für Medi-

zin (ZB MED) Köln angefordert. Ergänzend wurde im Verlauf der Arbeit weitere 

Literatur, die ebenfalls über die Bibliothek der Ostfalia Hochschule erhalten 

wurde, mit hinzugezogen.  

Die Auswahl der Datenbanken begründet sich vor dem Hintergrund der Frage-

stellungen, die bei der Bearbeitung der Recherche leitend waren. Die Dokumen-

tation der Literaturrecherche in den internationalen Datenbanken erfolgt in einer 

Übersicht (Anhang 5) mit den Suchstrategien und den Trefferquoten und stellt 

die methodischen und inhaltlichen Schritte da (Hirt & Nordhausen, 2022). Es 

wurde eine Limitation für den Zeitraum von 2012 bis 2022 vorgenommen. Als 

erstes erfolgte die freie Web-Suche über die Suchmaschine „Google Scholar“, da 

es einen umfassenden ersten Überblick mit hoher Relevanz und Ergebnissen 

ermöglicht. Als nächstes wurde die Datenbank „PubMed“ verwendet, da sie eine 

qualifizierte Suche nach medizinisch relevanten Artikeln in Fachzeitschriften auf-

zeigt. Für beide Datenbanken wurden folgende Schlagwörter einzeln genutzt 

oder mit Booleschen Operatoren unterschiedlich kombiniert: „Generalistische 

Ausbildung“, „Intensiv- und Anästhesiepflege“, „Weiterbildung“, „Weiterentwick-

lung“, und „Perspektiven“. Darüber hinaus wurden die Begriffe auch in die engli-

sche Sprache übersetzt, auch wenn sich die Fragestellung auf den deutschspra-

chigen Raum bezieht, um in den englischsprachigen Datenbanken Treffer zu er-

zielen. Es konnte eine relevante Publikation, die auf Englisch veröffentlicht 

wurde, eingeschlossen werden. Weitere ausgewählte Datenbanken sind „Livivo“, 

diese deckt die Lebenswissenschaften ab, und „Springer link“, welche neueste 

medizinische und wissenschaftliche Erkenntnisse aufzeigt. Relevante Literatur 

und Zeitschriften wie Pflegen Intensiv und Heilberufe konnten kostenlos über die 

Bibliothek der Ostfalia entnommen werden. Einige Artikel doppelten sich hier be-

reits. Im „Fachportal Pädagogik“ werden wissenschaftliche Fachinformationen für 

Bildungsforschung und Erziehungs-Wissenschaften meist als Volltexte vorgehal-

ten, hier wurden keine relevanten Texte zu den oben genannten Schlagwörtern 

entdeckt. In der Datenbank „Cochrane Library“, eine populäre Datenbank für Ori-

ginalstudien im medizinischen Bereich, konnten ebenfalls keine Studien oder Ar-

tikel identifiziert werden. Bei „Scopus“, eine große Datenbank mit peer-reviewter 

Fachliteratur, konnte ein relevanter Artikel erworben werden. Der „Fachverlag 



 

 
6 

 

medhochzwei“ mit dem Schwerpunkt auf Fach- und Sachinformationen für Be-

rufe im Gesundheitswesen zeigt relevante Literatur und aktuelle Themen an. Ins-

besondere über die Bibliothek der Ostfalia war der Zugriff auf zahlreiche theore-

tische Primärliteratur möglich. Weitere relevante Publikationen wurden über die 

manuelle Durchsicht der Literaturverzeichnisse eingeschlossener Artikel im 

Schneeballsystem identifiziert. Alle Titel, Abstracts und Inhaltsverzeichnisse wur-

den hinsichtlich der Ein- und Ausschlusskriterien geprüft. Die Ergebnisse der be-

schriebenen Literaturrecherche und die vorherrschenden Diskussionen der aktu-

ellen Literatur wird in den folgenden Kapiteln dargestellt. 

3 Generalistische Pflegeausbildung 

Das PflBG führt seit dem 1. Januar 2020 die drei Pflegeberufe, Gesundheits- und 

Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege, zu ei-

nem einheitlichen Pflegeberuf zusammen. Die generalistische Ausbildung kann 

in Deutschland an Hochschulen und beruflichen Schulen erfolgen. Sie beginnt 

mit einer allgemeinen zweijährigen Pflegeausbildung, daran schließt eine Vertie-

fungsphase, in der auch ein Schwerpunkt in der Altenpflege oder in der Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen möglich ist. Der Bedarf der gesonderten Ab-

schlüsse soll nach sechs Jahren geprüft werden (Jakobs & Vogler, 2020).                                                                                                                                                                                              

Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung als Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann 

ist eine 10 jährige allgemeine Schulbildung. Mit einem Hauptschulabschluss ist 

auch über die Pflegehelferausbildung der Einstieg möglich (§ 11 Abs.1, PflBG). 

3.1  Ausbildungsstruktur  

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und ist auch in Teilzeit in bis zu 5 Jahren möglich 

(§ 6 Abs.1, PflBG). Die Auszubildenden erhalten eine Vergütung (§ 19, PflBG). 

Für die Finanzierung der Ausbildungskosten erhalten die Träger der praktischen 

Ausbildung und die Schulen ein Ausbildungsbudget. Dieses beinhaltet die Be-

triebskosten der Schulen, der Praxis-Anleitung und der Begleitung (§ 26, PflBG). 

Die Ausbildung ist über die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geregelt (§ 56, 

PflBG). Rahmenlehrpläne und die Rahmenausbildungspläne geben eine bundes-

weite Rahmenempfehlung zur inhaltlichen Ausgestaltung der Pflegeausbildung. 

Die Schule trägt die Gesamtverantwortung für die schulische Ausbildung, die aus 

theoretischem und praktischem Unterricht mit 2100 Stunden besteht (§ 53, 
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PflBG). Auf Grundlage der Rahmenlehrpläne entwickeln die Schulen „kompe-

tenz- und situationsorientierte, an exemplarischen Handlungssituationen ausge-

richtete Curricula“ (Jakobs & Vogler, 2020, S.73).  

Die insgesamt elf curricularen Einheiten (CE) folgen dem Prinzip der Situations-

orientierung (Fachkommission nach § 53 PflBG, 2020), wobei die Auszubilden-

den in exemplarischen Lehr-/Lernsituationen Kompetenzen erwerben, die es 

ihnen ermöglichen, das erworbene Wissen und Können in der Praxis in Pflegesi-

tuationen explizit anzuwenden (Cremer-Biermann & Nies, 2019). Methodisch un-

terstützen Anregungen für Lern- und Arbeitsaufgaben und simulative Lernumge-

bungen (Wecht, 2020). Die Lehrenden der Pflegeschulen unterstützen die prak-

tische Ausbildung durch Praxisbesuche. Für die praktische Ausbildung mit 2500 

Stunden muss die Praxisanleitung im Umfang von 10 Prozent der Zeit durch den 

Träger gewährleistet werden (§ 18, Abs.1 S.3 PflBG). Am Anfang der Ausbildung 

steht ein Orientierungseinsatz von 400 Stunden, indem die Auszubildenden erste 

Einblicke in die praktische Pflegetätigkeit gewinnen, und es erfolgt eine Grundle-

gung im Kompetenzaufbau. Weiter gliedert sich die Ausbildung in Pflichteinsätze 

in der allgemeinen Akutpflege, Langzeitpflege und in ambulante Akut- und Lang-

zeitpflege mit jeweils weiteren 400 Stunden. Es folgen die Pflichteinsätze in den 

speziellen Bereichen der pädiatrischen Versorgung mit 120 Stunden, allgemein-

, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrischen Versorgung mit 120 Stunden und 

der Vertiefungseinsatz mit 500 Stunden (BAFzA, 2019). Weitere Einsätze sind 

nicht genauer beschrieben und umfassen einen Stundenanteil von 160 Stunden 

(ebd.). 

Nach den ersten zwei Ausbildungsjahren findet eine Zwischenprüfung statt. Das 

Bestehen ist keine Voraussetzung, um die Ausbildung weiterzuführen. Die bis 

dahin erworbenen Fähigkeiten können als Pflegehelfer- oder Pflegeassistenz-

ausbildung anerkannt werden (BAFzA, 2019). 

Die Ausbildung vermittelt die Pflege von Menschen aller Altersstufen und bereitet 

auf den Einsatz in der Akutpflege, ambulante Pflege, Kinderkrankenpflege und 

stationäre Langzeitpflege vor (Intensiv, 2020, 28, S. 120). 

Die pflegerischen Aufgaben sind breit aufgestellt. Für eine professionelle Pflege 

von Menschen aller Altersstufen werden die Aufgaben in selbstständig, eigen-

ständig und interdisziplinär auszuführende Aufgaben unterschieden (Wecht, 

2020) . 
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Abbildung 1: Übersicht der Einsätze innerhalb der 3-jährigen Ausbildung (Darstellung in Anlehnung an:                       
“Das neue Pflegeberufegesetz“, 2020)  

 

Das Ziel der generalistischen Ausbildung ist die Pflegeprofession mit den Vorbe-

haltstätigkeiten und den pflegerischen Kompetenzen als selbstständiges Hand-

lungsfeld zur Medizin darzustellen (Jakobs & Vogler, 2020). 

3.1.1 Vorbehaltsaufgaben 

Die vorbehaltenden oder selbstständigen Tätigkeiten sind:  

• die „Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs“ (§ 4 

Abs.2. Nr.1 PflBG, 2017),  

• die „Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses“ (§ 4 

Abs.2. Nr.2 PflBG, 2017), 

• die „Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der 

Pflege“ (§ 4 Abs.2. Nr. 3 PflBG, 2017). 

Die vorbehaltenden Tätigkeiten sind erstmals im PflBG aufgeführt und dürfen 

ausschließlich von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern durchgeführt wer-

den (Wecht, 2020). Somit geht mit den vorbehaltenden Tätigkeiten auch eine 

rechtliche Verantwortung einher.  



 

 
9 

 

Mit eigenständig durchgeführten Maßnahmen sind ärztliche Anordnungen, ins-

besondere Tätigkeiten der medizinischen Diagnostik und Therapie oder Rehabi-

litation, gemeint. Die effektive Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, mit 

ihnen fachlich zu kommunizieren und dabei berufsübergreifende, multidiszipli-

näre Lösungen zu entwickeln und im Team umzusetzen, beschreibt die interdis-

ziplinäre Arbeit einer Pflegefachkraft (ebd.). 

Kompetenzen sind anforderungsorientiert formuliert, Anforderungsorientiert 

meint, „die Fähigkeit und Bereitschaft, in komplexen Pflege- und Berufssituatio-

nen professionell zu handeln und sich für die persönliche und fachliche Weiter-

entwicklung einzusetzen“ (Fachkommission nach § 53 PflBG, 2020, S.12.).                                                                                                                                            

In der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) werden die 

anzustrebenden fachlichen, personellen, methodischen, sozialen, interkulturellen 

und kommunikativen Kompetenzen, sowie die Lernkompetenzen mit der Fähig-

keit des Wissenstransfer und der Selbstreflexion, im Kontext von Lebens- und 

Pflegesituationen konkretisiert (Wecht, 2020). Diese werden am Beispiel der CE 

08 “Menschen in kritischen Lebenssituationen und in der letzten Lebensphase 

begleiten dargestellt“ (Fachkommission nach § 53 PflBG, 2020). 

. 

3.1.2 CE 08 „Menschen in kritischen Lebenssituationen und in der letzten 

Lebensphase begleiten“ (Fachkommission nach § 53 PflBG, 2020) 

Tabelle 1: Auszug aus Anlagen 1 und 2 PflAPrV 

1./2. Ausbildungsdrittel                                                      Zeitrichtwert: 160 Stunden  
    3. Ausbildungsdrittel                                                      Zeitrichtwert:   90 Stunden 
 

Intentionen und Relevanz 

Die Begleitung und Unterstützung von Menschen in kritischen Lebenssituationen – 
zum Beispiel angesichts chronischer, onkologischer oder anderer lebenslimitierender 
Erkrankungen – sowie von sterbenskranken und sterbenden Menschen ist ein zent-
rales Thema in verschiedenen Handlungsfeldern der Pflege. Mit Blick auf palliative 
Pflege als von der WHO definierten Versorgungsansatz sollen die Auszubildenden 
lernen, daran mitzuwirken, die Lebensqualität von zu pflegenden Menschen, ihren 
Bezugspersonen und Familien zu verbessern, die mit Problemen und Herausforde-
rungen konfrontiert sind, welche mit einer lebenslimitierenden Erkrankung einherge-
hen. Im Mittelpunkt stehen das Vorbeugen und Lindern von Leiden unter Einbezug 
aller Dimensionen des Menschseins. Die Auszubildenden setzen sich in dieser cur-
ricularen Einheit tiefgreifend mit Phänomenen auseinander, die sich in der Begeg-
nung mit existenziell herausgeforderten Menschen und ihren Bezugspersonen zei-
gen. Dies stellt hohe persönliche Anforderungen an die Auszubildenden, die ebenso 
thematisiert werden sollen. In dieser curricularen Einheit werden im 1./2. Ausbil-
dungsdrittel die Begleitung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen aller Al-
tersgruppen, ihren Bezugspersonen und Familien in kritischen Lebenssituationen an-
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gesichts chronischer, onkologischer sowie lebenslimitierender Erkrankungen thema-
tisiert. Ebenso findet eine erste Auseinandersetzung mit der Pflege sterbender Men-
schen statt. Im 3. Ausbildungsdrittel wird erweiternd die umfassende und individuelle 
Pflege von Menschen in komplexen kritischen Lebenssituationen und in der letzten 
Lebensphase im Kontext ihrer familiären, sozialen, kulturellen, religiösen Bezüge und 
Lebenswelten sowie der institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen und Ein-
flussfaktoren in den Mittelpunkt gerückt. 
 

Bildungsziele  

1./2. Ausbildungsdrittel  

Die Auszubildenden reflektieren den Widerstreit zwischen Mitleiden und bewusster 
innerer und äußerer Abgrenzung und finden zu einer begründeten – ggf. situativ 
wechselnden – Haltung. Ebenso reflektieren sie Widersprüche, die sich aus dem Er-
leben von Leid und Schmerz und möglichen (Selbst- und Fremd-)Erwartungen an 
das Verhalten ergeben. Für palliative Handlungsfelder, in die die hier thematisierten 
Situationen eingebettet sind, reflektieren die Auszubildenden das Spannungsverhält-
nis zwischen systemischen Zwängen versus Personenzentrierung.  

 

3. Ausbildungsdrittel  

Die Lernenden reflektieren den gesellschaftlich-kollektiven, institutionellen und indi-
viduellen Umgang mit Tod und Sterben in unterschiedlichen Altersstufen und Le-
bensphasen im Spannungsfeld von Entfremdung und Leiderfahrung. Sie nehmen die 
Gesellschaft und die Institutionen als Rahmung für die persönliche Auseinanderset-

zung mit dem Sterben sowie für die Gestaltung des Pflegeprozesses wahr. 

Kompetenzen - Anlage 1 PflAPrV Grundlegend für das 1./2. Ausbildungsdrittel  

● Die Pflege von Menschen aller Altersstufen verantwortlich planen, organisieren, 
gestalten, durchführen, steuern und evaluieren.  

● Pflegeprozesse und Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersstufen mit gesund-
heitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und 
evaluieren unter dem besonderen Fokus von Gesundheitsförderung und Prävention. 

Kompetenzen - Anlage 2 PflAPrV Grundlegend für das 3. Ausbildungsdrittel  

● Die Pflege von Menschen aller Altersstufen verantwortlich planen, organisieren, 
gestalten, durchführen, steuern und evaluieren  

● Pflegeprozesse und Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersstufen mit gesund-
heitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und 
evaluieren unter dem besonderen Fokus von Gesundheitsförderung und Prävention. 

(Fachkommission nach § 53 PflBG, 2020) 

 

Durch eine veränderte demographische Gesellschaftsstruktur ergeben sich ver-

änderte Anforderungen und Herausforderungen an die Pflegeausbildung. Die 

Zahl der Pflegebedürftigen wird aufgrund des demographischen Wandels rasant 

ansteigen und ein Großteil weiter in der Häuslichkeit versorgt werden (Strube-

Lahmann, 2019). Der krankheitsbedingte Pflegebedarf, mit Beatmungsentwöh-

nungen und die Zeit der Rehabilitationen, verlagert sich transsektoral. Dies zeigt 

sich durch die sinkenden stationären Verweildauern bei steigender Multimorbidi-

tät und ist primär ökonomisch zu begründen (Faßbender, 2019).  
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Die Zunahme von chronisch kranken Menschen und der Multimorbidität erfordert 

Pflegefachpersonal, dass den veränderten Anforderungen im ambulanten, teil-

stationären und stationären Bereich gerecht wird. Um diese Versorgung zu ge-

währleisten, müssen die Aus-, Fort- und Weiterbildungsstrukturen dieser Situa-

tion angepasst und den Anforderungen gerecht werden (Strube-Lahmann, 2019). 

3.2 Akademische Ausbildung   

Durch Inkrafttreten des PflBG ist die alternative hochschulische Ausbildung re-

gelhaft möglich und bietet erweiterte Ausbildungsziele. Die Absolventen führen 

die Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit dem akademi-

schen Grad (B.Sc.) (Forbrig, 2019). 

Der Fokus liegt auf der Pflegepraxis insbesondere in Krankenhäusern, stationä-

ren Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten. Die Studierenden be-

nötigen sowohl wissenschaftsbezogene als auch pflegepraktische Kompeten-

zen, die sie im Rahmen ihrer Studienzeit erwerben und weiterentwickeln müssen 

(Elsbernd & Bader, 2018).  

Den akademisch ausgebildeten Pflegekräften steht die Entscheidung offen, sich 

vertiefend mit einem Masterabschluss für die direkte Pflege weiterzuentwickeln 

oder mit der Möglichkeit der Promotion, wissenschaftliche Aufgaben zu überneh-

men (Wecht, 2020). 

In einer Evaluationsstudie von Darmann-Finck et al. konnte bereits belegt wer-

den, dass durch die erweiterten Kompetenzen und Fähigkeiten von akademisier-

ten Pflegekräften das Patienten-Outcome verbessert wurde (Forbrig, 2019). 

4 Intensiv- und Anästhesiepflege 

Mit der Einführung und Entwicklung der Anästhesie zur Durchführung von Ope-

rationen verdichtete sich auch die Versorgung der Patienten. Es entstanden Ab-

teilungen für frischoperierte und schwerkranke Menschen. Die erste Intensivsta-

tion wurde 1957 in Berlin eingerichtet. Die Anforderungen an das Pflegepersonal 

nahmen durch eine Verbesserung der Narkoseführung, der Überwachungsmög-

lichkeit und den ansteigenden intensivmedizinischen Entwicklungen zu (Leyen-

decker, 2018). 
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1966 beschrieb Therese Valerius1 in einem Artikel die benötigten Anforderungen 

und Aufgaben der Intensivpflege mit den medizinischen Kenntnissen, der Kran-

kenbeobachtung und das Einfühlungsvermögen der Pflegeperson. Hannich und 

Ullrich stellten 1986 die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Intensiv-

pflege in den Mittelpunkt und sahen die Herausforderung der eingeschränkten 

Kommunikation, aufgrund von Atemwegszugängen, als besondere Belastung für 

Patient und Pflegekraft. Dies erforderte Zeit, Geduld und eine ausgeprägte Wahr-

nehmungskompetenz der Pflegekraft, um Wünsche und Bedürfnisse der Patien-

ten zu erkennen. Friesacher stellte 2006 anhand pflegetheoretischer Ansätze 

Pflegemodelle auf, um den Anforderungen der Intensivpflege gerecht zu werden. 

Er unterteilte die Intensivbehandlung in drei Phasen: die akute Krise, die Posta-

kutphase und die Rehabilitationsphase. Jede Phase verlangt unterschiedliche 

Fähigkeiten der Pflegenden (Leyendecker, 2018). Im Zuge der Weiterentwick-

lung wurden Verantwortungsbereiche und Begriffe definiert und Weiterbildungs-

inhalte festgelegt. Der Oberbegriff Intensivmedizin umfasst dabei Intensivüber-

wachung, Intensivpflege und Intensivtherapie (Van Aken et al., 2007).  

Die Pflege adaptiert sich an die besonderen Situationen der Patienten. Dies 

wurde in der Definition der DGF von 1996 im Pflegeleitbild übernommen und hat 

bis heute Gültigkeit: 

„Intensivpflege definiert sich als Unterstützung, Übernahme und Wiederherstel-

lung der Aktivitäten des Lebens unter Berücksichtigung der existentiellen Erfah-

rungen und der gesundheitlichen Biografie/Pflegeanamnese des kritisch kranken 

Patienten mit manifesten oder drohenden Störungen vitaler Funktionen“ (Ullrich 

& Stolecki, 2015, S.94). 

Das Leitbild stellt den Patienten mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt des 

intensivpflegerischen Handelns und macht die vielfältigen und wechselnden Auf-

gaben der Intensivpflegenden deutlich (Leyendecker, 2018).  

Die Anästhesiepflege ist die älteste Spezialisierung innerhalb der Pflegeprofes-

sion (Wuschke, 2019). Narkosen wurden anfänglich nicht von Ärzten, sondern 

von Krankenpflegepersonen durchgeführt. Die erste große Epidemie der Polio-

myelitis (Kinderlähmung) trug immens zum Fortschritt in der Narkoseführung so-

wie der Langzeitbeatmung bei. Mit der Technik der Intubation eröffneten sich 

 
1 Oberschwester der Uni Mainz, begann 1964 mit der ersten systematischen Fachweiterbildung 
für Pflegepersonal. 
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neue operative Eingriffsmöglichkeiten. Die anfängliche „Schwesternnarkose“ 

wurde nach dem 2. Weltkrieg hinterfragt und nur noch von einem speziell ausge-

bildeten Anästhesisten durchgeführt (Ullrich & Stolecki, 2015).   

„Die Anästhesie ist gekennzeichnet durch Bewusstlosigkeit, Schmerzlosigkeit 

und fehlende motorische Abwehrbewegungen“ und ermöglicht „chirurgische, di-

agnostische und therapeutische Eingriffe“ (Larsen et al., 2016, S.6). 

Die Anästhesie ist Bestandteil des Hochrisikobereichs im Operationsaal. Ein 

Blick auf die Narkosen zwischen 2013 und 2019 (vor Corona) zeigt einen bun-

desweiten Anstieg von mehr als 1,4 Mio. Operationen. Die Zahl der schwerwie-

genden oder lebensbedrohlichen und akuten Erkrankungen hat zeitgleich zuge-

nommen (Becker et al., 2022).  

Intensivmedizin ist in Deutschland interdisziplinär oder fachspezifisch ausgerich-

tet. Intensivstationen sind technikintensive Arbeitsbereiche und für die Kliniken 

ein relevanter wirtschaftlicher Faktor. Aufwändige Operationen lassen sich nur 

mit ausreichender Intensivkapazität realisieren und können nur dann Erlöse er-

zielen. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes nahm die Anzahl der Kran-

kenhausbetten von 2002 bis 2017 ab, zeitgleich stiegen Behandlungsfälle und 

Berechnungstage der Intensivversorgung an (Isfort et al., 2017).  

Es gibt seit 2019 eine bundesweit geltende Pflegepersonaluntergrenzen-Verord-

nung“ (PpUGV), sie sieht auch für Intensivstationen eine Mindestbesetzung vor-

gibt (Simon, 2022). Die PpUGV hat bislang nicht zu einer Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen geführt. Eine 2020 durchgeführte Studie von Simon kommt zu 

dem Ergebnis, dass 22.800 Vollkräfte auf den Intensivstationen fehlen. Die Ein-

haltung der PpUGV-Vorgaben entsprach nur etwas mehr als die Hälfte (ebd.). 

Eine aktuelle Umfrage vom deutschen Krankenhausinstitut zeigt die Stellenbe-

setzungsprobleme unter anderem auch durch die Abwanderung des Pflegeper-

sonals aus der I u. A Pflege. Dies führt zu Einschränkungen beim Elektivpro-

gramm oder Sperrungen von Intensivbetten, auch für Notfälle. Für unbesetzte 

Stellen wird daher über Personalagenturen auf Honorar- und Zeitarbeitskräfte 

zurückgegriffen (Blum et al., 2022). Die Abläufe und Organisationsstrukturen sind 

den Mitarbeitern der Personalagenturen meist nicht bekannt. Daher wird die Be-

lastung des Stammpersonals höher. Eine weitere Herausforderung ist die Medi-

zinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Die Mitarbeiter werden in unter-
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schiedlichen Kliniken mit vielen Medizingeräten von verschiedenen Firmen kon-

frontiert. Sie dürfen nicht ohne Einweisung an den Geräten arbeiten. Die Verant-

wortung liegt beim Betreiber der Geräte. Eine Einweisung muss vom Hersteller 

oder den Gerätebeauftragten vor Ort erfolgen und ist verpflichtend in einem Ge-

rätepass nachzuweisen (Hiltensperger, 2012).  

Aufgrund der Komplexität der Versorgungsprozesse im Intensiv- und Anästhe-

siebereich werden für die Versorgung von Patienten in akuten lebensbedrohli-

chen und kritischen Situationen Mitarbeiter mit einem hohen Spezialisierungs-

grad benötigt. Des Weiteren bedarf es einer hohen Kompetenz des gesamten 

involvierten Personals (Isfort et al., 2017; Becker et al., 2022).  

4.1 Entwicklung der Weiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege 

Die rasante Entwicklung der Anästhesie und Intensivmedizin in den 60 er Jahren 

machte sehr schnell deutlich, dass die Inhalte der Grundausbildung nicht mehr 

den Anforderungen der Pflege auf einer Intensivstation entsprachen. Es wurden 

Forderungen von Ärzten und Pflegefachkräften nach einer Spezialausbildung 

laut. Die erste zweijährige Zusatzausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin 

wurde 1964 durch Therese Valerius an der Uni-Klinik in Mainz gegründet (Ullrich 

& Stolecki, 2015). Es wurden weitere Weiterbildungskonzepte von 1968 bis 1971 

von der Gesellschaft für Anästhesie und Wiederbelebung (DGAW) und der DKG 

verfasst. Sie unterschieden sich in den Inhalten, der Ausbildungsdauer und des 

Umfangs und es war keine Vergleichbarkeit gewährleistet (Leyendecker, 2018). 

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Wiederbelebung publizierte 1971 

eine Stellungnahme zur Schaffung des Berufsbildes, ‘Fachschwester/Fachpfle-

gers für Anästhesie und Intensivpflege‘, parallel dazu erschien eine Empfehlung 

zur Weiterbildung durch die DKG. Die unterschiedlichen Weiterbildungskonzepte 

mündeten, federführend durch die DKG, in eine landesrechtliche Ordnung der 

Weiterbildung und Prüfung zu Krankenschwestern, Krankenpflegern und Kinder-

krankenschwestern in der Intensivpflege (Ullrich & Stolecki, 2015). Die Umset-

zung der Vereinheitlichung und die Ermöglichung einer staatlichen Anerkennung 

der Weiterbildung war ein großer Erfolg (Leyendecker, 2018). Die Form, Dauer 

und Gliederung galt bis in die 90er Jahre. Sie sah einen zweijährigen, berufsbe-

gleitenden Lehrgang vor. Im Unterricht dominierten medizinische, technische und 

pharmakologische Schwerpunkte (Ullrich & Stolecki, 2015). Weiter wurden 
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Schwerpunktbereiche wie „Anästhesie und Intensivmedizin“, „innere Medizin und 

Intensivmedizin“ und „Pädiatrie und Intensivmedizin“ eingeteilt. Die Zuordnung 

zu einem Spezialgebiet wurde, als Abwertung der Pflege, von den Fachverbän-

den kritisiert, dennoch etablierte sich die Weiterbildung nach den Vorgaben der 

DKG. Eine landesrechtliche Regelung haben die Länder Hessen, Niedersach-

sen, und Berlin festgelegt und die Richtlinien bis 1989 weitestgehend übernom-

men (Leyendecker, 2018). Der rein krankheitsbezogene Ansatz wurde mit der 

zunehmenden Profession der Krankenpflege in den 90er Jahren kritisiert und 

führte in den meisten Bundesländern zu neuen Prüfungs- und Weiterbildungs-

verordnungen. Diese entsprachen den Ansprüchen einer modernen Intensiv-

pflege. Für Bundesländer ohne landesrechtliche Regelung novellierte die DKG 

ihre Empfehlungen 1998 (Ullrich & Stolecki, 2015). Die Schwerpunkte wurden in 

die Disziplinen Intensivpflege und Anästhesie oder pädiatrische Intensivpflege 

zusammengeführt. Der theoretische Stundenumfang wurde länderübergreifend 

auf 720 Stunden erhöht, der praktische Anteil variiert zwischen 1200 und 2500 

Stunden (Leyendecker, 2018). Die Weiterbildungen haben einen pflegerischen 

Schwerpunkt und orientieren sich an den pflegewissenschaftlichen und forschen-

den Entwicklungen. Obwohl in den Bundesländern unterschiedliche Rahmenbe-

dingungen bei den Fachweiterbildungen für Intensiv- u. Anästhesiepflege umge-

setzt sind, erkennen alle staatlich geregelten FWB sich gegenseitig an (Busch & 

Wohlgehagen, 2014). Aktuell sind Umstrukturierungen und Neuentwicklungen zu 

erkennen: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig- Holstein und Bremen bieten 

bereits eine modularisierte Form der Weiterbildung an (Leyendecker, 2018). Ein 

Modul ist eine in sich abgeschlossene zeitlich begrenzte Lerneinheit, die metho-

disch und inhaltlich ausgerichtete Lehr- und Lernblöcke flexibel kombinieren und 

austauschen lässt und mit einer Leistungsüberprüfung abschließt (Pflegeberufe, 

2007; Ullrich & Stolecki, 2015; Kühn-Hempe & Thiel, 2013).  

Den Teilnehmern ermöglichen Module eine individuelle Lern- und Zeitplanung. 

Module können auch einzeln belegt werden wie z.B. Schmerzmanagement und 

auf andere Weiterbildungen angerechnet werden (Pflegeberufe, 2007). Weiter-

bildung dient der Qualitätssicherung, sie trägt einen entscheidenden Beitrag zur 

Vermittlung und Aneignung von notwendigen Kompetenzen für das Arbeitsfeld 

der I u. A Pflege bei (Ullrich & Stolecki, 2015). 
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4.2 Ziele und Kompetenzen in der Weiterbildung I u. A Pflege 

Lag der Kompetenzerwerb Anfang der 90er Jahre noch auf technisch und medi-

zinnahen Tätigkeiten, so zeigen sich heute deutliche Tendenzen zu einer eige-

nen Identitätsentwicklung der Intensivpflege. Eine qualitativ hochwertige Versor-

gung im Sinne des Pflegeprozesses ist dabei das Ziel in der Versorgung von 

kritisch kranken Patienten (Ullrich & Friesacher, 2022). Pflegewissenschaftliche 

Erkenntnisse in der Intensivpflege führen zu einem neuen Pflegeverständnis 

(Leyendecker, 2018). Die Ziele der Weiterbildung zur Fachkraft für Intensiv- und 

Anästhesiepflege unterscheiden sich je nach Bundesland. Dennoch ist das über-

geordnete Ziel eine Erweiterung der beruflichen Handlungskompetenz, die sich 

am individuellen Versorgungsprozess der Menschen und den Pflegebedarf ori-

entiert (Ullrich & Stolecki, 2015). Die Intention der Weiterbildung im Berufsfeld ist 

das Erreichen von maximaler Kompetenz auf allen Ebenen. Die dazugehörige 

Persönlichkeitsentwicklung soll die Teilnehmer der I u. A Weiterbildung dazu be-

fähigen, sich als Experte auf dem Gebiet eigenständig und ohne fremde Hilfe von 

außen, einer kritischen Selbstreflexion zu unterziehen. Dazu müssen sie die Auf-

gabenstellung erkennen, durchführen und das Ergebnis kritisch beurteilen kön-

nen, um ihre Leistung zu hinterfragen und weiterzuentwickeln (Weitzel et al., 

2017). Berufliche Handlungskompetenz umfasst spezielle Schlüsselqualifikatio-

nen und individuelle Voraussetzungen. „Der Begriff Schlüsselqualifikationen 

wurde von Mertens in den 70 Jahren zum ersten Mal erwähnt “(Rimser, 2015, 

S.162). Er wollte einen übergreifenden Qualifikationsbegriff prägen, welcher sich 

nicht an den unmittelbaren Anforderungen orientiert, sondern die Anpassungsfä-

higkeit wählt. „Schlüsselqualifikationen sind [..] Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, [...] für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) 

Änderungen von Anforderungen im Laufe des Lebens“ (Mertens 1988, S.40, in 

Rimser, 2015, S.162). 

Zentral dabei ist die Reflektion der eigenen Rolle. Zu den Schlüsselqualifikatio-

nen gehören Fach-, Methoden, -psychosoziale und personale Kompetenzen (Ull-

rich & Stolecki, 2015).  
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Abbildung 2: Berufliche Handlungskompetenz im Kontext von Schlüsselqualifikation und individuellen Vo-
raussetzungen (Darstellung in Anlehnung an Ullrich & Stolecki, 2015, S.50). 

 

Eine Verbindung von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsan-

forderungen beschreibt die Handlungskompetenz (Schindele et al., 2020).  

„Dabei ist das individuelle Können und Wollen abhängig vom sozialen Dürfen [...] 

und der situativen Ermöglichung“ (Ullrich & Stolecki, 2015, S.50). Um der Anfor-

derung vom Wissen und Können zum Handeln gerecht zu werden, findet eine 

Verzahnung von theoretischen Inhalten und rotierenden Praxiseinsätzen statt. 

Reflektierende Praxiserfahrungen und Praxisanleitungen unterstützen den Lern-

prozess der Teilnehmenden im Kontext von realen Patientensituationen. Sie ler-

nen in der Interaktion mit den Patienten sowie von den Experten vor Ort. Durch 

das `Lernen am Rollenmodell` wird eine patientenorientierte Haltung und die An-

eignung erforderlicher Handlungskompetenz gefördert (Schindele et al., 2020). 

Die Kompetenzentwicklung wird von Patricia Benner, vom Anfänger bis zum Ex-

perten, als ein jahrelanger Prozess der persönlichen Entwicklung beschrieben 

(Faßbender, 2019). Das theoretische Wissen ist die Voraussetzung, um Erfah-

rungen im Setting der Pflege reflektieren und als Erkenntnisgewinn abspeichern 

zu können (ebd.). Die Handlungsfähigkeit wird in vier Kernkompetenzen geglie-

dert.  
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Tabelle 2: Die Handlungsfähigkeit und ihre vier Kernkompetenzen (Weitzel, et al.,2017, S.16) 

Fach- 

Kompetenz        

Methoden- 

Kompetenz 

Sozial- 

Kompetenz 

Persönlichkeits-                   

Kompetenz 

Was?                           Wie? Womit?                 Mit wem?                         Woraus? Woher? 

Reines Wissen, 

keine Anwendung. 

 

 

 

Kenntnisse, Zahlen, 

Daten. 

Wie wird die Fach-

kompetenz umge-

setzt, wie kommt es 

zur Anwendung. 

 

Werkzeuge, Metho-

den, Hilfsmittel, 

Schnittstellen, Verbin-

dungen. 

Kann meist nicht 

allein weiterentwi-

ckelt werden, es 

bedarf der Zwi-

schenmenschli-

chen Begegnung 

und Auseinander-

setzung. 

Meine individuellen Fä-

higkeiten, die in mir als 

einzelner Person lie-

gen. 

Rein erlernbar und 

nachprüfbar. 

->Hard skills/ facts! 

Ausbildungsauftrag, 

Auftrag zur Vermitt-

lung von Fachwis-

sen u. Fachkennt-

nissen (25%). 

Nicht rein und von Grund auf erlernbar, nur förderbar. 

Nicht nachprüfbar ->  soft kills/ facts! 

Auftrag zur Persönlichkeitsentwicklung, Förderung der Schlüsselquali-

fikation, Erziehungsauftrag (75%). 

 

4.2.1 Fachlich-technische Kompetenz 

„Die Fachkompetenz beschreibt die Fähigkeit, auf Wissen in unserem Kopf be-

ziehungsweise in unserem kognitiven Erleben zurückgreifen zu können“ (Weitzel 

et al., 2017, S.17) und wird häufig mit Symbolen, wie dem Kopf, einer Brille oder 

einem Buch verbildlicht (Weitzel et al., 2017). Die fachlich-technische Kompetenz 

ist für die Tätigkeit im Intensiv- u. Anästhesiebereich Grundvoraussetzung. Sie 

ist ein Garant für die Qualität der Versorgung. Gemeint sind fachtypische Aufga-

ben wie die Unterstützung der Aktivitäten des täglichen Lebens, unter Berück-

sichtigung des klinischen und apparativen Monitorings. Hinzu kommen die Tätig-

keiten der ärztlichen Assistenz (Ullrich & Stolecki, 2015).  

4.2.2 Methodenkompetenz 

Die Methodenkompetenz bezieht sich auf die Anwendung und die Fähigkeit zur 

kreativen Problemlösung und wird meist mit dem Symbol der Hand gekennzeich-

net (Weitzel et al., 2017). Sie ist Bestandteil der komplexen Arbeitsprozesse. Die 
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Basis ist der Pflegeprozess, er dient der Gesamtbeurteilung. Es unterstützen In-

strumente wie Leitlinien, Score- und Dokumentationssysteme, um Komplikatio-

nen einschätzen zu können (Ullrich & Stolecki, 2015).  

4.2.3 Psychosoziale Kompetenz 

Sozialkompetenz ist die Fähigkeit, angemessen mit anderen Menschen umzuge-

hen (Weitzel et al., 2017). Im Tätigkeitsfeld der I u. A Pflege ergeben sich schnell 

völlig neue Situationen, in denen sich alle im Team schnell anpassen müssen. 

Eine entscheidende Rolle für ein funktionierendes Team ist die Kommunikation, 

sie dient als verbindendes Element für einen guten Informationsaustausch. Ein 

wertschätzender Umgang sowie Empathie, Loyalität und Integrität aber auch Ak-

zeptanz, Toleranz und Vertrauen spielen eine große Rolle, um eine optimierte 

Versorgung der Patienten zu erreichen (Ullrich & Stolecki, 2015).  

4.2.4 Personale Kompetenz 

Die individuelle Haltung beschreibt die Persönlichkeitskompetenz und meint Ein-

stellungen und Eigenschaften, die vorrangig auf die eigene Person gerichtet sind 

(Weitzel et al., 2017). Dazu gehören Organisationsfähigkeit, Motivation und Fle-

xibilität, Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Geduld, Ehrgeiz oder 

auch Ausdauer. Die Selbstreflexion ermöglicht, eigene Fähigkeiten einzuschät-

zen und auf veränderte Situationen zu reagieren (Ullrich & Stolecki, 2015).  

4.3 Kompetenzrahmen 

Der Anspruch an die Intensivpflege ist stetig steigend, eine Intensivpflegeperson 

benötigt eine herausragende Verbindung von Fertigkeiten, Fachwissen und Ver-

haltensweisen (EfCCNa, 2014). Diese Komplexität macht eine Spezialausbildung 

notwendig. Die Anwendung von evidenzbasierter Pflege ist unverzichtbar. Vor 

dem Hintergrund wurde von der European Federation of Critical Care Nursing 

associations (EfCCNa) im Rahmen eines Projekts ein europäischer Intensivpfle-

gekompetenzrahmen erarbeitet. Der ursprünglich in Englisch geschriebene Kom-

petenzrahmen wurde 2014 auf Deutsch übersetzt. Er dient der Praxis, um Kom-

petenzen von Intensivpflegepersonen aufzuzeigen und kontinuierlich weiterzu-

entwickeln. Das Ziel ist eine Vergleichbarkeit des Knowhows von Intensivpflege-

personal zu ermöglichen und ein in Europa akzeptables Niveau für die zu errei-

chenden Kompetenzen von Fachpflegepersonal darzustellen (EfCCNa, 2014). 
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Der Intensivpflegekompetenzrahmen stellt die Schlüsselkompetenzen in soge-

nannten Kompetenzdomänen dar. Dies umfasst die klinische Domäne, in der sich 

der Pflegeprozess wiederfindet. Die professionelle Domäne bezeichnet die Kom-

petenz der Entscheidungsfindung, Recht und Ethik, sowie Kommunikation. Die 

Management-Domäne beschreibt die Bereiche der Organisationskompetenzen, 

Gesundheitsförderung und Qualitätssicherung. Die Kategorie-Ausbildungs- und 

Entwicklungsdomäne umfasst die Fort- und Weiterbildung von Intensivpflegen-

den mit Evidence Based Practice. Der Kompetenzrahmen kann zur Steigerung 

der Intensivpflegekompetenz, mit Unterstützung und Begleitung des Mentors 

bzw. Praxisanleiters, im Assessmentprozess eingesetzt werden (ebd.). 

 

Tabelle 3: Domänen und Unterdomänen im Kompetenzbereich (Darstellung in Anlehnung an: EfCCNa, 
2014, S.6) 

Klinische Domäne Professionelle                 

Domäne 

Management-                  

Domäne 

Ausbildungs- und 

Entwicklungs-         

Domäne 

Assessment & Pflege-

diagnosen 

Komplexe Entschei-

dungsfindung 

Stationsmanagement Persönliche Entwick-

lung & Ausbildung 

Planung Ethik und Recht Teammanagement Entwicklung/ Ausbil-

dung von anderen/Drit-

ten 

Durchführung der 

Pflege 

Kommunikation Gesundheitsförderung 

& Sicherheit 

Evidence Based Prac-

tice 

Evaluation  Qualitätssicherung  

 

5 Staatliche Regelungen 

Die Ausübung eines Berufes und die Weiterbildung im Gesundheitswesen sind 

aufgrund besonderer Schutzbedürfnisse von Patienten an eine Vielzahl von Ge-

setzen und Verordnungen gebunden (Schwinger, 2019). Im Rahmen des Grund-

gesetztes sind Zuständigkeiten dem Bundesgesetzgeber vorbehalten. Dies be-

trifft ärztliche Zulassungen und Heilberufe, wie Kranken- und Altenpflegeberufe, 

mit dem PflBG und den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen. 

Weiter sind auch berufliche Tätigkeiten wie die Behandlung von Krankheiten vor-

behalten. Das PflBG führt erstmals vorbehaltende Aufgaben für Pflegefachkräfte 

auf. Somit hat der Bundesgesetzgeber die Zulassung, den Titel, die Ausbildungs-
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inhalte und die vorbehaltenden Tätigkeiten verbindlich festgelegt. Dem Landes-

gesetzgeber verbleiben keine Kompetenzen zur Regelung, somit ist dieser Be-

reich nicht an die Pflegekammern delegierbar (Schwinger, 2019).  

Die Ausgestaltung der Weiterbildung für die I u. A Pflege liegt bei den Ländern, 

einige haben gesetzliche Maßnahmen geschaffen, um Pflegekammern zu errich-

ten. Die Pflegekammern regeln die beruflichen Weiterbildungen (Schaller, 2020). 

In Ländern wie Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen und Mecklenburg- 

Vorpommern wird die Weiterbildung durch die Pflegekammern geregelt. Die Wei-

terbildung in Ländern ohne Kammer werden durch die Landesgesetze geregelt 

(Schwinger, 2019). Niedersachsen löste die Pflegekammer mit Ablauf des 

30.11.2021 wieder auf (Pflegekammer Niedersachsen, 2022), somit gilt in Nie-

dersachsen für die FWB I u. A die niedersächsische Landesverordnung.  

5.1 Niedersächsische Landesverordnung 

In der niedersächsischen Verordnung über die Weiterbildung in Gesundheits-

fachberufen (GfbWBV, NI) vom 18. März 2002, geändert durch die Verordnung 

vom 24. November 2021 (Nds. GVBl. 806, 2002, 91) werden die Weiterbildun-

gen in Niedersachsen geregelt. Gesetzliche Grundlage ist das Niedersächsische 

Gesetz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl. 2002, 86). Die FWB I u. A führt zu 

einer geschützten Weiterbildungsbezeichnung, Fachkraft für Intensiv- und Anäs-

thesiepflege. Zugangsvoraussetzung ist eine abgeschlossene dreijährige Berufs-

ausbildung mit der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau, Pflegefachmann, Alten-

pflegerin, Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesundheits- und 

Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger (GfbWBV, NI). Weiter regelt sie die Durchführung der 

Weiterbildung mit dem Inhalt, der Dauer und die Ausgestaltung der Weiterbil-

dung. Die Weiterbildung erfolgt durch Unterricht mit insgesamt 720 Stunden, der 

durch ein Curriculum geregelt ist. Der Unterricht kann mittels einer Online-Lern-

plattform mit Videokonferenztechnik und einer Lehrkraft, die den Lernprozess ak-

tiv steuert, umgesetzt werden. Dabei müssen mindestens 50% des Unterrichts 

als Präsenzunterricht durchgeführt werden. Höchstens 25% des Unterrichts dür-

fen unter Nutzung einer Online-Lernplattform ausgeführt werden. Der praktische 

Anteil von 2079 Stunden ist mit 616 Stunden in einer oder mehrerer Anästhesie-

abteilungen mit mindestens drei operativen Fachbereichen und 1232 Stunden 
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auf medizinischen oder operativen Intensivstationen unterschiedlicher Fachrich-

tungen und Schwerpunkte abzuleisten. Hinzu kommt die Teilnahme an diagnos-

tischen und therapeutischen Eingriffen in einem weiteren für die Intensiv- und 

Anästhesiepflege wichtigen diagnostischen und therapeutischen Funktionsbe-

reich oder einer zusätzlichen Intensivstation mit weiteren 231 Stunden (GfbWBV, 

NI, Anlage 1.3-D). Die Weiterbildung kann in Teilzeitbeschäftigung mit entspre-

chend längeren Praxiseinsätzen umgesetzt werden und soll nicht länger als vier 

Jahre dauern. Während der Weiterbildung dürfen jeweils in der Praxis und in der 

Theorie die Fehlzeiten von 10% nicht überschritten werden. Die Aufgabe der Wei-

terbildungsstätte ist die Sicherstellung der Praxisanleitung von 10% während der 

Praxiseinsätze zu gewährleisten (§ 3 Abs.6 GfbWBV, NI). Die Leitung der Wei-

terbildung oder hauptamtlich an der Weiterbildungsstätte beschäftigten Lehr-

kräfte, die berechtigt sind, die zugehörige Weiterbildungsbezeichnung zu führen, 

müssen fachlich begleiten. Eine Dokumentation findet durch die Teilnehmenden 

und der anleitenden Person statt. In der Verordnung ist weiterhin in § 4 die Aner-

kennung- und Zulassungsvorrausetzungen der Weiterbildungsstätte geregelt 

und die Prüfungsmodalitäten, um die Erlaubnis zur Weiterbildungsbezeichnung 

zu erhalten (GfbWBV, NI).  

5.1.1 Curriculum  

In einem Projekt von 2000 bis 2002 entstand vom norddeutschen Zentrum zur 

Weiterentwicklung für Pflege in Kiel ein Curriculum für die Weiterbildung in der 

Intensiv- und Anästhesiepflege. Die Gruppe von 12 Mitgliedern der Länderar-

beitsgemeinschaft bestand aus den pflegerischen Leitungen der Weiterbildungs-

stätten aus Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Die wissenschaftliche Beglei-

tung erfolgte durch Frau Prof. Dr. Uta Oelke und dem Institut für Entwicklungs-

planung und Strukturforschung an der Universität Hannover (Gottschalk, 2003). 

Das Ziel des vorgelegten Curriculums ist es, einer pädagogischen und erwach-

sengerechter Weiterbildung nachzukommen. Die curriculare Vernetzung von 

Wissen sind weitere Qualitätsmaßstäbe. Den Mitgliedern war es ein Bedürfnis, 

ihre Erfahrungen in die fachinhaltliche Bestimmung mit einzubringen, um auch 

die Praxisnähe zu gewährleisten. Konsens für das Curriculum war ein gemeinsa-

mer Rahmen, um eine Vergleichbarkeit der Weiterbildungsqualität zu gewährleis-

ten (Gottschalk, 2003; Länderarbeitsgemeinschaft der FW Bildungsstätten in 
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Hamburg, Bremen und Niedersachsen, 2002). Dabei sollten die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen mit den zu erreichenden Kompetenzen eine sinnvolle Ver-

knüpfung zwischen Theorie und Praxis beinhalten. Das vorgelegte offene, fä-

cherintegrative Curriculum berücksichtigt die Empfehlungen der DKG für zukünf-

tige Perspektiven bei der Weiterbildung auf hohem Qualitätsniveau. Aufgrund der 

Empfehlung des deutschen Bildungsrats für Pflegeberufe wurde das Curriculum 

in Module mit empfohlenen Stundenkontingenten angelegt. Die theoretische Wei-

terbildung schließt eine Orientierung am Konzept der Schlüsselkompetenzen mit 

ein. Die didaktisch-curricularen Grundannahmen orientieren sich an Lernkonzep-

ten wie den sozialen-, problem-, erfahrungs-, und handlungsorientierten Lernen 

(ebd.). Das Curriculum wurde in drei Lernbereiche eingeteilt, denen die Module 

zugeordnet sind (Anhang VI). Im Folgenden soll Lernbereich III mit dem Modul 4 

Arbeitsbelastungen und -entlastungen näher dargestellt werden. 

5.1.2 Lernbereich III / Modul 4 Arbeitsbelastungen und -entlastungen 

Auszug aus dem Curriculum für die Fachweiterbildung in der Intensiv- und Anäs-

thesiepflege der Länderarbeitsgemeinschaft  

Tabelle 4: Auszug aus dem Curriculum für die Fachweiterbildung in der Intensiv-und Anästhesiepflege  

Lerneinheit Ethische Grenzsituation 

                                                                             Stundenempfehlung: 8 Stunden 

 
Zielsetzung: 
Die Teilnehmer:innen sollen im Rahmen dieser Lerneinheit die Möglichkeit erhalten, 
ihre ethische Grundhaltung zu reflektieren. Hierzu sollen sie pflegerisches Handeln 
in konkreten Grenzsituationen des Intensiv- und Anästhesiebereichs hinterfragen. 
Dabei erscheint die exemplarische Auseinandersetzung mit erlebten Problemsituati-
onen sinnvoll. 

 
Inhalte: 

• Ethische Werte und Normen im Zusammenhang mit: 
❖ Gesundheit 
❖ Krankheit 
❖ Tod 

• Therapiebegrenzung 

• Selbstbestimmungsrecht des Patienten 

• Organtransplantation und Pflege hirntoter Patienten 

• Ethikkomissionen 
❖ Patientenverfügung, Patiententestament 

 
(Länderarbeitsgemeinschaft der FW Bildungsstätten in Hamburg, Bremen und Nie-
dersachsen, 2002) 
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5.2  DKG- Empfehlung zur Weiterbildung 

Für die Weiterbildungen in den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- 

und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrologie, Notfallpflege, Pflege in der On-

kologie, Pflege im Operationsdienst, pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, 

Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie hat die DKG eine 

bereits überarbeitete Empfehlung am 14.03./15.03.2022 herausgebracht. Die 

Überarbeitung und Anpassung berücksichtigt die generalistische Pflegeausbil-

dung. Die bereits bewährten Empfehlungen der DKG zu den pflegerischen FWB 

dienen den Bundesländern als Muster für die landesrechtlichen Weiterbildungen 

(DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung, 2022). Die FWB der Notfall-

pflege setzt die Empfehlung der DKG in Niedersachsen um. In der Intensiv- und 

Anästhesiefachweiterbildung findet sie eine Anwendung in Bundesländern ohne 

Landesgesetzgebung. Die DKG regelt in ihrer Empfehlung, wie die GfbWBV, NI 

die Zugangsvoraussetzungen, die Dauer und Ziele, die Weiterbildungsstruktur 

mit den theoretischen und praktischen Teilen und die Prüfungsverordnung (ebd.). 

Die Empfehlung der DKG sieht eine Struktur anhand von Modulen vor, die weiter 

in Moduleinheiten aufgeteilt sind. Dabei ist es ihnen ein Anliegen die im Pflege-

berufegesetz beschriebenen Kompetenzen im Rahmen der Fachweiterbildungen 

zu spezifizieren. Hierzu werden unterschiedliche Lernformen verwendet, wie das 

Blended Learning und E-Learning. Sie ermöglichen ein zeit- und ortsunabhängi-

ges Lernarrangements zu gestalten. Selbständiges und selbstbestimmtes Lernen 

im Sinne von Blended Learning kann dazu in 25 von 100 Stunden in nachgewie-

sener Form durchgeführt werden. Die Ausgestaltung der Organisation des Blen-

ded Learning liegt in der Verantwortung der jeweiligen Leitung der Fachweiterbil-

dung (Deutsche Krankenhausgesellschaft, 2022).  

Die Ansätze der niedersächsischen Landesverordnung und der DKG-Empfeh-

lung unterscheiden sich in einigen Bereichen wesentlich. Sie werden im Anhang 

VII synoptisch gegenübergestellt.  

5.3 Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) 

Der deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) für lebenslanges Lernen orientiert 

sich am europäischen Qualifikationsrahmen (EQR), der bei einem Gipfel-Treffen 

der EU-Staaten als die sogenannte „Lissabon-Strategie“ beschlossen wurde. Er 
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dient einer angemessenen Bewertung und Vergleichbarkeit von Qualifikationen 

und Abschlüssen und ist am 1. Mai 2013 in Kraft getreten. Er definiert allgemeine 

und berufliche Bildungsabschlüsse und besteht aus acht Niveaustufen (Busch & 

Wohlgehagen, 2014; Tippelt & Hippel, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Verortung deutscher Abschlüsse im EQR (Darstellung in Anlehnung an: Gillen, 2012 in Rah-
menkonzept- WBVO-Pflege-NRW, S.10) 

 

Je höher der Bildungsabschluss, desto größer das erworbene „Können“ am Ende 

der Bildungsmaßnahme. Die jeweiligen Qualifikationen werden nach Fachwis-

sen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbstständigkeit gemessen. Nach einer 

dreijährigen Pflegeausbildung ist die Qualifikationsstufe auf dem Level 4, nach 

dem Bachelorabschluss auf Level 6 und ein Masterabschluss ist auf Level 7 zu-

geordnet. Die Zuordnung der Weiterbildung I u. A ist dem DQR nicht zu entneh-

men (Busch & Wohlgehagen, 2014). Berufliche Weiterbildungen (Fachwirt, Meis-

ter oder Techniker), die dem DQR-Niveau 6 zugeordnet sind, wird nicht automa-

tisch der Zugang zu einem Masterstudium (Niveau-Stufe 7) ermöglicht. Jedes 

Qualifizierungsniveau kann grundsätzlich auf verschiedenen Bildungswegen er-

reicht werden. Im Zentrum des DQR steht der Kompetenzbegriff, der entspre-

chend die Nutzung der erworbenen Kompetenzen in Arbeits- und Lernsituationen 

und für die berufliche und persönliche Entwicklung meint (Tippelt & Hippel, 2018).  
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Abbildung 4: Beispielhafte Kompetenzbeschreibung aus dem DQR (Eigene Darstellung) 

 

5.4 Vorbehaltsaufgaben für die Fachkrankenpflege in der I u. A 

Die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste (DGF) 

hat zum Ziel, Aus-, Fort- und Weiterbildung in den jeweiligen Handlungsfeldern 

zu fördern. Mit ihren vielfältigen Aufgaben ist sie im Deutschen Pflegerat, in Ex-

pertengremien, im Aktionsbündnis Patientensicherheit, in Netzwerken zur Ent-

wicklung diverser Leitlinien und auch in internationalen Fachgesellschaften wie 

der EfCCNA und vielen weiteren vertreten (Ullrich, 2016). 

Die Versorgung im medizinischen und pflegerischen Bereich, insbesondere in 

der Intensivpflege, wird immer komplexer. Dies beinhaltet Aufgaben wie Ernäh-

rungs-, Wund-, Schmerz-, Beatmungs-, und unter anderen Delir-Management. 

Diese Inhalte werden in der FWB I u. A vermittelt und ermöglichen komplexe 

Versorgungssituationen in eigener Verantwortung zu entscheiden. Durch die 

Spezialisierung mit der Weiterbildung I u. A wird ein selbständiger Aufgaben- und 

Kompetenzbereich formuliert (Blanck-Köster et al., 2018). Damit verbunden for-

dert und empfiehlt die DGF die Übertragung erweiterter Kompetenzen mit den 

Vorbehaltsaufgaben für die Fachkrankenpflege (Pelz et al., 2023). Sie orientieren 

sich an den Inhalten des Kompetenzrahmen der EfCCNa, die heilkundliche Auf-

gaben miteinschließen (Blanck-Köster et al., 2018). In einem Begründungsrah-

men bezieht sich die DGF auch auf den DQR und beschreibt die Kompetenzen 

auf der Niveau-Stufe 6, in der Fachpflegepersonal komplexe Aufgaben in dyna-

mischen Situationen planen, bearbeiten, auswerten und eigenverantwortlich 
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steuern. Die Vorbehaltsaufgaben beziehen sich auf die Tätigkeiten im Umgang 

von Bewusstsein, Wahrnehmung und Schmerzen, Atmung und Beatmung, Herz-

Kreislauf, Ernährung und Ausscheidung, Mobilisation, Positionierung und Lage-

rung sowie der Edukation im sozialen Umfeld und der Mitwirkung bei ethischen 

Entscheidungsfindungen. Die Maßnahmen beziehen sich auf das Analysieren 

und Bewerten, Planen, Durchführen und Evaluieren mit klinischen Assessment- 

Methoden und dem Anpassen von Medikationen und Therapien unter Berück-

sichtigung von potenziellen Risiken auf Grundlage evidenzbasierter Behand-

lungspfade (Pelz et al., 2023). Weitere Vorbehaltsaufgaben im Team sind die 

Initialisierung von Pflegevisiten, die Organisation und Planung von Interhospital-

transporten, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und zur Erreichung der entspre-

chenden Handlungsautonomie die Durchführung der Praxisanleitung. Die Emp-

fehlung zur Handlungs- und Entscheidungsautonomie ist ausdrücklich Fachpfle-

gepersonen mit abgeschlossener zweijähriger Weiterbildung für Intensiv- und 

Anästhesiepflege auf einer Intensivstation vorbehalten (ebd.). 

6 Qualifizierungswege in der I u. A- Weiterbildung 

Die Gesundheitsberufe in Deutschland zeichnen sich durch eine Vielzahl von 

Sonderwegen bei der beruflichen Qualifikation aus. Spezialisierende Weiterbil-

dungen qualifizieren für einen bestimmten Fachbereich. Die Entwicklung der 

Weiterbildung in der Intensivpflege ist eng mit der Einrichtung der ersten Inten-

sivstation, in den 60 er Jahren, und der historischen Verknüpfung mit der Anäs-

thesie verbunden. Sie ist die älteste und am häufigsten geregelte FWB. Da sie in 

der Hoheit der einzelnen Bundesländer liegt, ist sie nicht einheitlich geregelt 

(Busch & Wohlgehagen, 2014). Zudem entstehen einerseits aufgrund des viel-

umschriebenen Personalmangels in einigen Bundesländern Pilotprojekte, um 

eine schnellere Fachweiterbildung im Intensivbereich zu ermöglichen (DGF, 

2022). Dazu zählt das vielfach kritisierte „3+1-Modell“ in Baden-Württemberg, 

auch „Kombinierte Weiterbildung“ genannt. Es sieht eine Kombination aus der 

generalistischen Pflegeausbildung und der Weiterbildung auf Intensivstation in 

insgesamt 4 Jahren vor. Die Umsetzung des „Hauseigenen Zertifikat Intensiv 

Care Unit“ stößt auch an Grenzen. Es ist keine staatliche Anerkennung. Dennoch 

hat das Konzept aufgrund von Handlungssicherheit und weniger Ängste im Alltag 
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zur Mitarbeiterbindung auf den Intensivstationen geführt (Löffert et al., 2012; All-

geier, 2013). 

Weiter findet aufgrund der Akademisierung eine Vielzahl verschiedener Möglich-

keiten der Qualifikation im Bereich der Intensiv-und Anästhesiepflege statt. 

Selbst wenn die FWB I u. A nur einen begrenzten Bereich der Weiterbildung ins-

gesamt darstellt, lässt sich nur schwer ein Überblick gewinnen (Busch & Wohl-

gehagen, 2014).Im Folgenden werden die Unterschiede der Bundesländer sy-

noptisch zusammengeführt.  
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6.1 Synopse der Qualifizierungswege der I u. A- Weiterbildungen in Deutschland  

Tabelle 5: Synopse der Qualifizierungswege der I u. A- Weiterbildungen in Deutschland ( in Anlehnung an Busch & Wohlgehagen) 

Bundesland Schwerpunkte/ 

Berufsbezeich-

nung 

Lehrgangsform/ 

Dauer 

b= berufsbegleitend 

Umfang                 

(mindestens) 

Voraussetzungen 2  Prüfungsordnung         Kommentar 

Baden- 

Württemberg 

Intensivpflege mit 

Schwerpunkt Intensiv, 

Anästhesie oder Pädiat-

rie) 

b/ 

1,5 Jahre oder innerhalb 

5 Jahre 

720 Std. Unterricht 

Praxis 2350 Std.  

1 Jahr Berufserfahrung, 

davon 6 Monate im 

Fachgebiet Intensiv- 

oder Anästhesie. 

WVO-Pflegeberufe3 
Vom 22.10.2020 

Zusätzlich ein Sonder-

weg „3+1-Modell“ direkt 

im Anschluss an die ge-

neralistische Ausbildung  

Bayern Intensivpflege und Anäs-

thesie   

b/ 

2 Jahre 

720 Std. Unterricht 

1800 Std. Praxis 

mind. 6 Mon. Berufser-

fahrung in der Intensiv 

oder Anästhesie 

Nach DKG- Empfehlung Unterricht gegliedert in 4 

Lernbereiche und 5 The-

menfeldern 

Berlin Intensivmedizin und An-

ästhesie 

b/ 

2 Jahre 

Modular 

800 Std. Unterricht 

30 Wochen                     

Praxisphasen 

Keine Zeiten für Praxis-

anleitung (PA) benannt 

2 Jahre Tätigkeit, davon 

12 Monate unmittelbar 

davor 

WbG4 vom 3.07.1995 

Zuletzt geändert 

17.05.2021  

 

Brandenburg 
Intensivpflege und Anäs-

thesie/ 

„Fachgesundheits- und 

Krankenpfleger/in für In-

tensivpflege und Anäs-

thesie“ 

b/ 

mind.2, max.4 J. 

Vollzeit mind. 1 J.  

800 Std. Unterricht, 1600 

Std. Praxis, Keine Zeiten 

für PA benannt 

2 Jahre Berufserfahrung, 

mind. 6 Monate in der In-

tensivpflege 

IuAWBV5 vom 26.2.2004 Anrechnung anderer WB 

möglich 

 
2 Voraussetzungen bei allen Weiterbildungen: Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß PflBG. 
3 Verordnung des Sozialministeriums über Weiterbildungen für Pflegeberufe in Baden-Württemberg. 
4 Gesetz über die Weiterbildung und Fortbildung in den Medizinalfachberufen und in Berufen der Altenpflege.  
5 Intensivpflege und Anästhesie -Weiterbildungsverordnung.  
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Bundesland Schwerpunkte/ 

Berufsbezeich-

nung 

Lehrgangsform/ 

Dauer 

Umfang                 

(mindestens) 

Voraussetzungen6  Prüfungsordnung         Kommentar 

Bremen Intensivpflege und Anäs-

thesie 

„Fachpflegerin für Inten-

sivpflege und Anästhe-

sie" 

b/ 

mind.2,max.4 J. 

in Teilzeit mit 75% Tätig-

keit möglich 

modularisiert 

 

2 Grundmodule  

3 Fachmodule mit insge-

samt 824 Std. 

5 Mon. Anä und 11 Mon. 

Intensiv 

10% PA, insgesamt 24 

Tage nachweispflichtig , 

1 Jahr Berufstätigkeit WBG- Bremen7 

vom 18.06.1996, geän-

dert 17.05.2011 

3 Praxisbegleitungen   

Hamburg Intensivpflege und Anäs-

thesie 

„Fachkrankenpfleger: in 

für Intensivpflege“ 

b/ 

2 Jahre bis maximal 5 

Jahre  

im modularen System, 

Theoretischer Anteil mit 

Spezialisierungsmodulen 

720 Std., praktischer An-

teil 1.800 Std. 

1 Jahr Berufstätigkeit, 

mindestens 6 Mon. In-

tensiv oder Anästhesie 

Landesrecht der Stadt 

Hamburg 

Wird derzeit überarbeitet 

Hessen Intensivpflege und Anäs-

thesie 

„Fachpfleger: in für Inten-

sivpflege und Anästhe-

sie“ 

b/ 

3 J. in Vollzeit bei  Teilzeit 

4 J. 

modularisiert 

720 Std. Theorie / 1800 

Std. Praxis 

mind. 6 Mon. Berufser-

fahrung in der Intensiv 

oder Anästhesie 

Nach DKG- Empfehlung Modulprüfungen 

Mecklenburg- 

Vorpommern 

Intensivpflege und/oder 

Anästhesie oder Neona-

tologische und pädiatri-

sche Intensivpflege und / 

oder Anästhesie 

 

b/  

24-30 Mon. 

Bis zu 5 Jahre möglich 

modularisiert 

Theorie 1150-1600 Std., 

Schwerpunkt-abhängig, 

Praxis mindestens 1120 

und max. 1600 Std. 

1 Jahr Berufstätigkeit, 

mindestens 6 Mon. In-

tensiv oder Anästhesie 

WPrVO-IAA 8 vom 

23.09.2015 

5 Modelle möglich, fä-

cherbezogene Lehre, 

Zeitumfang richtet sich 

nach der gewählten 

Fachweiterbildung  

 
6 Voraussetzungen bei allen Weiterbildungen: Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß PflBG.  
7 Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen. 
8 Weiterbildungsverordnung für Intensivpflege, Anästhesie und Atmungstherapie. 
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Bundesland Schwerpunkte/ 

Berufsbezeich-

nung 

Lehrgangsform/ 

Dauer 

Umfang                 

(mindestens) 

Voraussetzungen9  Prüfungsordnung         Kommentar 

Niedersachsen Intensiv- und Anästhe-

siepflege 

Fachkraft für Intensiv- 

und Anästhesiepflege. 

b/ 

2 J. Vollzeit, Teilzeit mög-

lich- 4 Jahre 

720 Std. Unterricht, 

2079 Std. Praxis 

Keine weiteren Voraus-

setzungen erforderlich 

GfbBBV,NI10 vom 

18.03.2022 

Im Titel Anästhesiepflege 

Nordrhein-Westfalen 

(NRW) 

Intensivpflege und Anäs-

thesie oder Pädiatrie 

Fachgesundheits- und 

Krankenpfleger: in für In-

tensivpflege und Anäs-

thesie 

b/ 

modularisiert, 

2-4 J. oder als Vollzeit-

lehrgang 

720 Std. Unterricht 

1200 Std. Praxis 

Keine Zeiten für PA be-

nannt 

Keine weiteren                

Voraussetzungen 

WBVO-Pflege-NRW 11 

vom 15.12. 2009 

 

Anrechnung anderer WB 

möglich, 

für den Lehrgang werden 

120 Crédit (Kreditpunkte 

gemäß ECTS-System) 

vergeben 

Rheinland- 

Pfalz 

Fach-Gesundheits- und 

Krankenpfleger:in für In-

tensivpflege oder Pädiat-

rie (Anästhesie ist nicht 

aufgeführt) 

b/ 

modularisiert, Dauer in 

der Regel 2 Jahre, bei 

Teilzeit entsprechend 

länger, höchstens 4 J., 

720 Std. Theorie aus 

Präsenz- und Selbststu-

dium 

1900 Std. Praxis, davon 

10% PA, PB wird mit 5% 

berechnet 

Mindestens 1 Jahr Be-

rufserfahrung und davon 

6 Monate in der Intensiv-

pflege, seit 2019 für Al-

tenpflege geöffnet mit 

mind. 2 J. Erfahrung und 

12 Mon. IPS o. Anä, 

Weiterbildungsordnung 

der Landespflegekam-

mer vom 30.09.2021, 

Prüfungen können              

2x wiederholt werden, 

 

 

Abkehr von der Fächer-

orientierung zur Kompe-

tenzorientierung, 

für den Lehrgang wer-

den Crédit (Kreditpunkte 

gemäß ECTS-System) 

vergeben 30 Std.= ein 

Leistungspunkt 

Saarland Fachpflege für Intensiv-

pflege und Anästhesie 

Fachpflegerin für Inten-

sivpflege und Anästhe-

sie. 

b/ 

modularisiert 

2 Jahre 

720 Std. Theorie 

1800 Std. Praxis 

Keine weiteren Voraus-

setzungen erforderlich 

Landesrecht. Verord. in 

Anlehnung an die Emp-

fehlung der DKG,  

WeitBi/HebG12  vom 25. 

November 1998, geän-

dert 16.03.2022 

15% Fehlzeiten möglich 

in Theorie und Praxis 

 
9 Voraussetzungen bei allen Weiterbildungen: Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß PflBG.  
10 Gesundheits- Fachberufe Weiterbildung Verordnung Niedersachsen. 
11 Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe-NRW. 
12 Gesetz über die Weiterbildung in den Gesundheits- und Pflegefachberufen und die Ausübung des Berufs der Hebamme. 
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Bundesland Schwerpunkte/ 

Berufsbezeich-

nung 

Lehrgangsform/ 

Dauer 

Umfang                 

(mindestens) 

Voraussetzun-

gen13  

Prüfungsordnung         Kommentar 

Sachsen Fachpflegeexperte: in für 
Intensivpflege und Anäs-
thesie im Erwachsenen-
bereich oder 
Kinder- und Jugendbe-
reich. 
 

b/ 
modularisiert, 24 Monate 

und verlängert sich in 

Teilzeitform auf höchs-

tens 42 Monate 

720 Präsenzstunden als 
theoretischer und prakti-
scher Unterricht, 

 
360 Stunden als Selbst-
studium und 
2 000 Stunden als prakti-
sche Weiterbildung 
 

eine Tätigkeit in den je-

weiligen Arbeitsfeldern 

der angestrebten Weiter-

bildungsrichtung von 

mindestens 6 Monaten 

innerhalb der letzten 

2 Jahre. 

Sächs Gfb WBVO 14 vom 

22. Mai 2007,  zuletzt 

durch die Verordnung 

vom 1. März 2022 geän-

dert 

Wird eine Modellweiter-

bildung (Bachelor) in 

diese Verordnung aufge-

nommen, erhalten die 

Teilnehmer nachträglich 

eine Urkunde nach § 23 

Abs.1. 

Sachsen- 

Anhalt 

Intensiv- und Anästhe-

siepflege 

 

b/ 

modularisiert, 

2 Jahre 

720 Std. Theorie 

1800 Std. Praxis 

mind. 6 Monate in der In-

tensiv oder Anästhesie 

pflege 

Nach DKG Empfehlung 

vom 14.03./15.03.2022 

Modulprüfungen 

Schleswig- 

Holstein 

Fachpfleger: in für Inten-

sivpflege oder Fachpfle-

ger: in für Anästhesie-

pflege 

b/ 

modularisiert 

Dauer nicht definiert  

getrennte WB 

568 Std. Unterricht, da-

von 376 integrativ u.192 

Std. Spezialisiert, 

Praxis: 800 Std.   

Keine Zeiten für PA be-

nannt 

2 Jahre Berufserfahrung, 

oder 1 Jahr in Vollzeit, 

davon mind. 6 Monate in 

der Intensiv oder Anäs-

thesiepflege 

WBIu AVO 15 vom 

11.10.2018, gültig bis: 

29.10.2023 

Integrativer Unterricht ist 

für Intensiv und Anästhe-

sie identisch, 

Anrechnung anderer WB 

möglich, 

Thüringen Intensiv- und Anästhe-

siepflege 

Gesundheits- und Kran-

kenschwester/-pfleger in 

der Intensivpflege und 

Anästhesie“ (DKG) 

b/ 

modularisiert, 

2 Jahre 

720 Std. Theorie 

1800 Std. Praxis 

mind. 6 Monate in der In-

tensiv oder Anästhesie 

pflege 

Nach DKG Empfehlung 

vom 14.03./15.03.2022 

Modulprüfungen 

 
13 Voraussetzungen bei allen Weiterbildungen: Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung gemäß PflBG.  
14 Sächsische Gesundheitsfachberufe Weiterbildungsverordnung. 
15 Landesverordnung über die Weiterbildung und Prüfung von Pflegefachkräften für Intensivpflege und für Anästhesiepflege. 
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6.2 Professionalisierung und Qualitätsentwicklung in der I u. A Pflege 

Um den Anforderungen in der I u. A Pflege mit einer wissenschaftlichen Weiterent-

wicklung gerecht zu werden, werden seit Jahrzehnten anerkannte Fachweiterbil-

dungen erfolgreich aufgebaut (Blanck-Köster et al., 2018). Bestimmte Versorgungs-

bereiche in der Intensivpflege wie z.B. die postoperative Versorgung nach Baucha-

ortenaneurysma, fordern eine 50%ige Fachkraftquote zur Qualitätssicherung (Sieg-

ling & Isfort, 2015). Die Sicherung der Qualität gehört zu den Aufgaben in der Ge-

sundheitsversorgung. Der Frage, wie sich Qualität in der I u. A Pflege definiert und 

bestimmt wird, ging Friesacher in einem Beitrag zur Qualitätsentwicklung in der In-

tensivpflege nach. Die Qualitätsindikatoren wurden teilweise unter Beteiligung von 

intensivpflegerischer Expertise entwickelt und folgen dem Qualitätsmodell nach Do-

nabedian (Friesacher, 2022). Qualität wird dabei in die Dreiteilung von Struktur-, 

Prozess- und Ergebnisqualität gegliedert. Strukturqualität meint personelle und ma-

terielle Ressourcen und die Qualifikation des Personals und dem Management. Die 

Art und der Umfang des pflegerischen Handelns beschreibt die Prozessqualität und 

beinhaltet die Umsetzung des Pflegeprozesses. Die Ergebnisqualität umfasst die 

Resultate der Pflege. Diese enthält die Lebensqualität, die Zufriedenheit auf allen 

Seiten, die Komplikationsrate und die Liegedauer mit objektiven und subjektiven 

Bewertungen. Die Kernleistung mit den Beziehungsaspekten und kommunikativen 

Handeln entziehen sich diesem Modell (ebd.). Hochkomplexe Handlungssituationen 

sind nicht vorhersehbar und nicht planbar. Das Erleben von existentiellen Erfahrun-

gen wie Verletzlichkeit, Sterben, Tod , Abschied und Trauer sind dabei zentral. Ein 

Beispiel einer Mutter, die mit dem Tod ihres Kindes konfrontiert wird, macht dies 

deutlich. Sie rüttelte am Bett, schrie, und weinte: „Mein Kind schläft nur, mein Kind 

schläft doch nur.“ Diese Reaktionen machen auch Pflegekräften Angst und machen 

die ethische Haltung, die Achtung und die Achtsamkeit für eine gelungene Situation 

erforderlich. Die Qualität innerhalb eines Interaktionsprozesses kommt dabei zu-

tage, denn eine gelungene Beziehungsgestaltung macht eine professionelle Hand-

lung aus und wird auf beiden Seiten erst hinterher als subjektive Einschätzung wahr-

genommen. Die ethischen Perspektiven wie Mitgefühl, Respekt und Würde machen 

einen Teil der Pflegequalität aus, die Würde als Phänomen muss im Handeln mit 

einer anderen Person erhalten oder erschaffen werden. Tätigkeiten, die Würde 

schaffen, wie Körperpflege und Zuwendung, sollten daher nicht delegiert werden. 
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Interaktion, Beziehungs-, Gefühls-, und Wohlbefinden Arbeit lassen sich nicht mes-

sen, machen aber den Kern der (Intensiv-) Pflege aus (Friesacher, 2022).  

Eine bundesweite Studie unter Intensivpflegenden, durchgeführt vom Deutschen 

Institut für angewandte Pflegeforschung e.V.(dip) aus dem Jahr 2013, zeigte die 

Berufs- und Arbeitszufriedenheit und Veränderungen durch die FWB im Tätigkeits-

profil auf. Als Motivation, im Bereich der Intensivpflege zu arbeiten, wurden die be-

sondere Herausforderung und die hohe Verantwortlichkeit im Umgang mit kritisch 

Kranken und die interprofessionelle Arbeit identifiziert. Eine Statusänderung konnte 

nicht eindeutig festgestellt werden (Siegling & Isfort, 2015). Das Fachwissen in den 

komplexen Situationen wurde durch die FWB als deutliche Verbesserung bewertet. 

Ergänzend wurden eine verbesserte Fachsprache und die Argumentation, sowie die 

Umsetzung des Erlernten im pflegerischen Handeln gesehen. Der Zugewinn durch 

Wissen und Können korrespondiert nicht mit einer Veränderung im Tätigkeitsfeld. 

Eine innovative Veränderung in Pflege-Konzepten wurde eher neutral betrachtet. 

Die situative Entscheidungsfähigkeit wurde von jeder zweiten Pflegekraft als positiv 

bewertet. Die Umsetzung der speziellen Fähigkeiten und Kenntnisse, die Selbstbe-

stimmung und enge Zusammenarbeit im Team wurden ebenfalls als positiv bewer-

tet. Als hohe Belastung wurden die Unterbrechungen durch diagnostische und the-

rapeutische Maßnahmen genannt. Die Zunahme der zu versorgenden Patienten 

wurde als starke Belastung beschrieben (ebd.). Dennoch ist das Ergebnis der Stu-

die, dass es bei den Antworthäufigkeiten kaum einen signifikanten Unterschied zu 

den nicht fachweitergebildeten Personen gab. Auch bei der Verantwortung hinsicht-

lich der Therapiesteuerung lässt sich kaum ein Unterschied feststellen. Weiterhin 

wurden nur wenig Veränderungen im Arbeitserleben und der Finanziellen Situation 

beschrieben. Durch die FWB wird vor allem eine Zunahme in der personalen Kom-

petenz gesehen, welche bei der Vermittlung innerhalb der Praxisanleitung als hilf-

reich erscheint oder wahrgenommen wird und eine Verbesserung der beruflichen 

Stellung innerhalb des Teams. Die Komponente der fachlichen Qualifikation wird in 

der Tätigkeit weniger wahrgenommen (ebd.). 

Die Aufgabe von pflegerischen Weiterbildungsangeboten ist die Entwicklung von 

pflegerischen Kompetenzen für die spezialisierte Versorgung von Klienten mit in-

tensiven und komplexen Versorgungsbedarfen. Ohne ein pflegewissenschaftliches 

Fundament ist die Realisierung dieser Aufgabe nicht mehr denkbar (Gaidys, 2013).                                                             
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Studien zeigen, dass die Qualität der Versorgung und die Qualifikation des Pflege-

personals für ein verbessertes Patienten-Outcome eng in Verbindung stehen (Frie-

sacher, 2022; Scheel et al., 2018). Um den hohen Anforderungen auf Dauer gerecht 

zu werden, braucht es eine Veränderung auch innerhalb der Weiterbildung. 

6.3  Akademisierung in der I u. A Pflege 

Pflegende können eine akademische Laufbahn einschlagen. Dazu stehen ihnen 

vier verschiedene Schwerpunkte wie Wissenschaft und Forschung, Management, 

Pädagogik oder eine fachliche Spezialisierung, z.B. in der I u. Pflege oder Notfall-

pflege, zur Auswahl (Intensiv, 2021, 29). Bereits in den 1990er bis 2020er Jahren 

bewegte sich die Akademisierung im Management und der Pädagogik und wurde 

allgemein anerkannt, weil Akademiker in den Bereichen bereits geläufig waren. Mit 

der Möglichkeit von dualen Studiengängen begann eine Auseinandersetzung zum 

Erwerb der Kompetenzen und diese in der patientennahen Versorgung auf eine 

wissenschaftliche Basis zu stellen. Die veränderten gesundheitlichen Strukturen 

machen spezialisierte pflegerische Kompetenzen besonders in den Bereichen wie 

die Funktionspflege erforderlich (Gaidys, 2013). Die Fachgesellschaften für „Critical 

Care“ des deutschen Netzwerk Advanced Practice Nursing (APN) oder Advanced 

Nursing practice (ANP) in Critical Care (CC) verfolgen das Ziel, Empfehlungen für 

die erweiterte Intensivpflegepraxis zu geben. APN wurde in den 1960er-Jahren auf-

grund von Ärztemangel in den USA eingeführt. In den 1990er-Jahren erweiterte In-

tensivfachpflegepersonal mit einer akademischen Qualifikation ihr Tätigkeitsfeld.  

Die Ausgestaltung der Akademisierung im Bereich der erweiterten klinischen Pflege 

ist in Deutschland in Berlin, Essen und Hamburg möglich (Wohlgehagen et al., 

2014). Eine dreijährige Ausbildung mit der Berufsbezeichnung Gesundheits- und 

Krankenpfleger, Gesundheits-und Kinderkrankenpfleger oder Altenpfleger und eine 

dreijährige Berufserfahrung oder ein Abitur sind die Zugangsvoraussetzungen. Ein 

Nachweis des Arbeitgebers über die Tätigkeit von mindestens zwölf Monaten in 

Vollzeit in der Intensiv-, Anästhesiepflege oder Notfallpflege muss vorliegen (Inten-

siv, 2021). In diesen Bereichen erfolgt der Schwerpunkt, das Studium ist berufsbe-

gleitend mit 6 Semestern und beinhaltet ein Praktikum über vier Wochen (Scheel et 

al., 2018). Das Ziel des Studiums ist „eine evidenzbasierte, qualitative, sichere und 

patientenbezogene Pflege in der komplexen Versorgung der Intensiv- und Anästhe-

siepflege bzw. Notfallpflege umzusetzen“ (Intensiv, 2021, 29, 8). Der Abschluss mit 
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dem Titel „B.Sc. Erweiterte Klinische Pflege (EKP) für Intensiv-und Anästhesie-

pflege“ ist bereits seit 1999 aufgrund des Bologna-Prozesses europaweit anerkannt. 

Die DKG erkennt den Abschluss nicht an, dennoch stellt sie es der FWB gleich (In-

tensiv, 2021). Die Bachelorabsolventen werden der Kompetenzstufe 6 des deut-

schen Qualifikationsrahmens zugeordnet. Die Empfehlungen der Tätigkeit liegen in 

der direkten Patientenversorgung. Die Aufgaben werden unterschiedlich beschrie-

ben. Grundsätzlich geht es um die Erweiterung von Verantwortlichkeiten, der Durch-

führung wissenschaftlicher Studien und der Implementierung neuen Wissens zur 

Qualitätsentwicklung und Sicherung einer evidenzbasierten Pflegepraxis. Weiter 

sind sie befähigt, Zugehörigen beratend und problemlösend zur Seite zu stehen im 

Sinne eines erweiterten Patienten- und Case Management. Die Module des Studi-

ums Pflegewissenschaft, Praxisentwicklung, Qualitäts-, Fehler und Risikomanage-

ment, Ethik und Medizinrecht und die Implementierung von Evidence Based Nursing 

spiegeln die Kompetenzen des Studiums wider (Scheel et al., 2018).  

Eine akademische Qualifikation kann für qualifizierte Schulabgänger eine Alterna-

tive sein, wenn dadurch Aufstiegsmöglichkeiten mit einer anspruchsvollen Über-

nahme an Verantwortung und derzeit noch nicht formal legitimierten Tätigkeiten klar 

definiert wären. Weiter könnte dem bestehenden und zunehmenden Mangel an 

Fachpersonal auf Intensivstationen in Deutschland entgegengewirkt werden. Für 

erfahrene, bereits weitergebildete, über 50-jährige Kollegen könnte das Studium 

eine Alternative zum Schichtdienst und der anstrengenden körperlichen Arbeit auf 

der Intensiv sein. Dazu wären kurze Studiengänge mit einer bezahlbaren Studien-

gebühr erforderlich (Wohlgehagen et al., 2014). Die Kosten übernimmt nur in Aus-

nahmefällen der Arbeitgeber und meist nur mit einer internen Verpflichtung (Inten-

siv, 2021). Die Anerkennung der bereits erworbenen Kenntnisse aus einer Fach-

weiterbildung I u. A erfolgt an einigen Hochschulen in Form einer Verkürzung. Diese 

zeigen aber keine konkreten Vernetzungen (Wohlgehagen et al., 2014). 

6.4  Qualifizierung in der Anästhesie 

Der Anästhesie-Funktionsdienst als Bestandteil des Hochrisikobereichs wird meist 

von Gesundheits-und Krankenpflegenden mit und ohne FWB I u. A ausgeübt. Die 

rasante technische Entwicklung sowie die Komplexität der Versorgungsprozesse 

mit dem Anstieg der Narkosen mit akuten und schwerwiegenden Erkrankungen ver-

langt eine zunehmende hohe Kompetenz des involvierten Personals im Bereich der 
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Anästhesie (Becker et al., 2022). Um Personallücken zu schließen, wurde eine 

grundständige dreijährige Ausbildung für die anästhesietechnische Assistenz (ATA) 

als Alternative konzipiert. Sie soll junge Menschen mit einem eher medizinisch-tech-

nischen Interesse ansprechen und den langen Weg über eine Pflegeausbildung mit 

anschließender FWB umgehen (Lehmann, 2014). Die ATA-Ausbildung vermittelt 

Grundlagen zur fachkompetenten Assistenz. Fachexpertise wird durch praktische 

Erfahrung erlangt (Becker et al., 2022). Die ATA Ausbildung ist seit dem 01.01.2022 

in Deutschland staatlich anerkannt und seitdem attraktiver und zukunftsfähiger ge-

worden (Klimmek et al., 2021). Das Handlungsfeld der ATA ist geprägt mit der Arbeit 

am Patienten mit den Maßnahmen der medizinischen Versorgung und der Assis-

tenz der Ärzte. Die Ausbildung umfasst 2100 Unterrichtsstunden und mindestens 

2500 Arbeitsstunden. Die Schulen müssen Praxisbegleitungen während des Ein-

satzes mit einer Beurteilung der Teilnehmer sicherstellen und unterstützen die Pra-

xisanleiter. Praxisanleitungen werden im Umfang von 15% durch die Ausbildungs-

kliniken vorgenommen und sorgen somit für die Umsetzung der Ausbildungsziele 

und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Qualitätssicherung (ebd.). Dennoch 

trifft sie nicht überall auf Befürworter, genauso wie weitere Qualifizierungstrends in 

der Anästhesiepflege. Die klassische I u. A FWB wird in einigen Bundesländern in 

den vergangenen Jahren umgestaltet. Dazu werden Strukturen mit einer Modulari-

sierung inhaltlich flexibilisiert. Weitere didaktische Möglichkeiten sind die „Hand-

lungs-, Kompetenz-, und Lernfeldorientierung sowie die Umsetzung des problem- 

und fallbezogenen Lernens“ (Lehmann,2014,14). Die breitangelegten Weiterbildun-

gen werden mit Teilqualifizierungen angeboten, in denen kann ein Abschluss in „An-

ästhesie“ oder „Intensivpflege“ erworben werden. Ähnlich wie in der Intensivpflege 

werden Modelle zur Kombination einer Pflegeausbildung und einer anschließenden 

Weiterbildung angeboten (Lehmann, 2014).  

Zunehmend wird auch die Übernahme von ärztlichen Aufgaben aufgrund des Ärz-

temangels diskutiert und zielt auf eine Erweiterung der Handlungskompetenz ab 

(ebd.). Steigende ökonomische Anforderungen und eine weiterentwickelnde Pro-

fession mit der Chance auf mehr Berufsautonomie und Handlungskompetenz macht 

eine Akademisierung auch in der Anästhesiepflege erforderlich. Die Tätigkeit mit 

einer Profession bedeutet über spezielles Wissen und Fertigkeiten zu verfügen, un-

ter dem Anspruch Wissen zu hinterfragen, zu begründen und neue Erkenntnisse zu 

generieren. Die Aufgaben der hochschulisch ausgebildeten Anästhesiepflegenden 
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sollte ein autonomer und selbstverantwortlicher Bereich sein und nicht den ärztli-

chen Kollegen den Rang streitig machen. Die DGF hat dazu Tätigkeiten und Kom-

petenzen definiert (Wuschke, 2019). In der Anästhesie sind die konkreten Aufgaben 

die eigenverantwortliche Übernahme der präoperativen Patientenaufklärung und 

Beratung mit einer fokussierten Untersuchung, der Überwachung der Allgemeinan-

ästhesie und dem postoperativen Schmerzmanagement (Lehmann, 2014; 

Wuschke, 2019). Anästhesiepflegepersonen mit Bachelor- oder Masterabschluss 

bringen erweiterte Kompetenzen im Bereich der Kommunikation und Edukation mit 

und sind somit qualifiziert für den Einsatz der Prämedikationsvisite. Eine qualitativ 

gute anästhesiologische Patientenversorgung fordert eine interdisziplinäre Zusam-

menarbeit beider Professionen (Wuschke, 2019).  

7 Konzepte zur Qualifizierung 

Der Bedarf an qualifizierten Intensivpflegepersonal kann bundesweit nicht gedeckt 

werden (Kometh, Hoyer, Schiffer, 2013). Einerseits gibt es nicht genügend Pflege-

personal, andererseits unterscheiden sich die Qualifikationen und Kompetenzen 

(Molzen et al., 2022). Dem Personalproblem steht ein quantitativer, als auch ein 

qualitativer stetiger Leistungszuwachs gegenüber. Aufgrund hoher Arbeitsbelas-

tung verlassen ältere Kollegen mit einer hohen intensivpflegerischen Kompetenz 

den Arbeitsbereich, zeitgleich kann dadurch die Kenntnisweitergabe an die neue 

Generation nicht ausreichend erfolgen (Hackmann & van Waegeningh, 2014). In 

einem hochspezialisierten Bereich als Berufsanfänger einzusteigen, erfordert Moti-

vation und Leistungsbereitschaft des Mitarbeiters sowie vom Team Kreativität, In-

novation und Mut. Einarbeitungskonzepte sollten auf die besondere Situation der 

Berufsanfänger abgestimmt sein (Happach &Tröger, 2010, Molzen et al., 2022). 

7.1 „work & learn-Konzept  

Die Rekrutierung neuer Mitarbeiter erfolgt meistens durch Nachwuchskräfte an-

schließend an die Ausbildung, denen es zu diesem Zeitpunkt noch an intensivpfle-

gerischer Expertise mangelt. Die Heranführung an die verantwortungsvolle und 

fachlich komplexe Aufgabe ist eine besondere Herausforderung. Dementsprechend 

kommt der Einarbeitung dem integrativen Aspekt der fachliche Aspekt erschwerend 

hinzu. Vor diesem Hintergrund hat das Universitätsklinikum Münster innerhalb einer 

Projektarbeit in der FWB I u. A das „work & learn-Konzept“ (Hackmann & van 



 

 
39 

 

Waegeningh, 2014) entwickelt. Die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern sieht ins-

gesamt 38 Dienste unter direkter Anleitung durch ein erfahrenes Teammitglied vor 

und orientiert sich an einem strukturierten Einarbeitungsleitfaden16. In dieser Zeit 

wird ein Basiswissen vermittelt und der Mitarbeiter kann am Ende einen stabilen 

Überwachungs- oder Beatmungspatienten betreuen. Die Einarbeitung erfolgt mit 

den obligatorischen Geräteeinweisungen und Pflichtfortbildungen und wird durch 

ein innerbetriebliches Fortbildungsprogramm und weiter z.B. durch ein MEGA-Code 

Training vervollständigt (Hackmann & van Waegeningh, 2014). Der neue Kollege 

arbeitet nach der Einarbeitungsphase zunächst einige Wochen seinen Fähigkeiten 

entsprechend eigenständig, um erste Erfahrungen zu sammeln. 

Die Konzeption von work & learn sieht eine kontinuierliche Betreuung durch einen 

erfahrenen Kollegen über ein Jahr vor. Dabei erfolgt eine tiefergehende Auseinan-

dersetzung im direkten Theorie-Praxis-Transfer in realen Patientenversorgungen. 

Das Konzept baut auf fünf Bausteinen auf und umfasst die „Themenpakete“, die 

„Intervall work & learn-Einheiten“, die „Gestaltung der Lernsituation“, die „Anforde-

rungen Praxisbegleiter“ und die „Reflexion & Dokumentation“ (Hackmann & van 

Waegeningh, 2014). Zu Beginn werden zwischen Teilnehmer und dem work & 

learn-Praxisanleiter17 in einem Vorgespräch Ziele, Wünsche und Erwartungen ge-

klärt. Es werden thematische Schwerpunkte festgelegt, terminiert und protokolliert. 

Die Themen-Schwerpunkte umfassen Atmung, Beatmung, pharmakologische und 

maschinelle (ECMO, IABP) Herz-Kreislauf-Unterstützung, Nierenersatzverfahren, 

Notfall- und Zeitmanagement, die spezielle Pflege je nach Fachgebiet (z.B. Pflege 

neurochirurgischer Patienten) und die Hygienefallbesprechung mit einer Praxisbe-

gleitung durch eine Hygienefachkraft. Es werden zwei Lerneinheiten pro Monat an-

gesetzt, die in der Regel in einem halben Jahr bearbeitet werden. Der neue Mitar-

beiter sollte sich zu den geplanten Lernsituationen eigenverantwortlich und zielge-

richtet mit geeigneter Literatur, die durch den Praxisanleiter ausgehändigt wird, vor-

bereiten. Bei der Begleitung kann der Teilnehmer im Handeln Unsicherheiten behe-

ben, sein praktisches Handling festigen und theoretische Sachverhalte können er-

läutert werden (ebd.). Durch die Zusammenarbeit besteht die Möglichkeit unmittel-

bar von den Erfahrungen des Praxisanleiter zu profitieren. Zum Abschluss wird die 

 
16 Genauere Beschreibung unter 1a in der Tabelle 7, S.46. 
17 Genauere Beschreibung unter 1b in der Tabelle 7, S.46. 
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Anleite-Situation reflektiert und dokumentiert. Die Selbsteinschätzung des Lernen-

den und das Feedback ist dabei essenziell. Die Protokolle werden gesammelt und 

dienen als Grundlage für ein Abschlussgespräch nach dem ersten Jahr. Dem Pra-

xisanleiter kommt eine besondere Bedeutung zu, denn die Ausgestaltung der Pra-

xisanleitung ist ein Qualitätsfaktor. Diese Tätigkeit ist daher mit einem Anforde-

rungsprofil verknüpft und umfasst eine mindestens dreijährige intensivpflegerische 

Tätigkeit. Mitarbeiter mit einer frisch abgeschlossenen FWB I u. A zeigen sich sehr 

motiviert diese Aufgabe zu übernehmen (ebd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Definitionsbausteine (Darstellung in Anlehnung an Hackmann& Van Waegeningh, 2014, S.332). 

 

Die Methodik des work & learn Konzepts findet sich auch in der englischen Literatur 

zur Integration von Krankenschwestern auf Intensivstation wieder. Dazu zählen die 

Bedarfsanalyse des Anfängers mit den Gesprächen zur Identifizierung der Ziele und 

Erwartungen, um Enttäuschungen und eine Fluktuation zu verhindern. Eine strate-

gische Planung der Einarbeitung dient der Förderung der Kompetenzen. Das Schu-

lungsprogramm unterstützt mit dem standardisierten Orientierungsprogrammen und 

einen Orientierungshandbuch bei der Einarbeitung der neuen Mitarbeiter und dient 

einer erfolgreichen Integration. Kompetenzbewertungstools skizzieren den Fort-

schritt des Kompetenzerwerbs. Das Mentoring fördert eine berufliche Beziehung, 

indem der Anfänger vom Erfahrenen profitiert, der Austausch findet auf kollegialer 
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Ebene statt und fördert einen respektvollen Umgang. Die didaktischen Methoden 

wie Simulationstrainings fokussieren spezifische Inhalte (Shari, 2016). 

7.2 Skills-Lab 

Die Handlungskompetenz in einem spezialisierten Behandlungsteam wie einer In-

tensiveinheit ist eine weitere Herausforderung. Die verschiedenen Akteure, die am 

Behandlungsprozess beteiligt sind, müssen ein umfangreiches Wissen in prakti-

schen Handlungssituationen umsetzen können. Hinzu kommt, dass diese Berufs-

gruppen sich in unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsstadien befinden. Pfle-

gende und Ärzte bilden dabei das Kernteam (Schindele et al., 2020). 

Die Facharztausbildung sieht einen sechs-monatigen Einsatz auf einer Intensivsta-

tion vor, indem Skills- und Handlungskompetenz erlernt werden sollen (Schindele 

et al., 2020).  

Der Begriff Skills bedeutet Können oder Geschick und beschreibt die Fähigkeit der 

praktischen Handhabung, um Aufgaben und Probleme zu lösen (Fichtner, 2013) 

und beinhaltet somit kognitives und intuitives Handeln. Skills werden durch Wieder-

holung trainiert und sind für eine vollständige berufliche Handlungskompetenz er-

forderlich (Schindele et al., 2020).  

Unter Skills-Lab wird eine zentrale Trainingseinrichtung verstanden die oft auch als 

dritter Lernort beschrieben wird er liegt zwischen Theorie und Praxis. Hier erfolgt 

eine standardisierte Vermittlung von Fertigkeiten und Fähigkeiten in Kleingruppen 

(Fichtner, 2013). Im Skills-Lab kann jeder Teilnehmer unter gleichen Bedingungen 

die praktische Fertigkeit wie z.B. die Anlage eines peripher venösen Zugangs erler-

nen und üben (Henn, 2022). Skills-Labs sind dadurch effizienter und es muss keine 

patientenbedingte Limitierung berücksichtigt werden (Fichtner, 2013; Henn, 2022). 

International haben Skills in der pflegerischen Aus- unter Weiterbildung bereits ihren 

festen Platz erhalten. In Deutschland steht die Etablierung noch am Anfang (Schin-

dele et al., 2020. 

7.3 Simulation 

Praxisanleitungen und Skills-Lab fördern jedoch nicht alle nötigen Handlungskom-

petenzen, um eine berufsübergreifende Arbeit im interprofessionellen Team abzu-

decken. Die Probleme sind meist historisch gewachsen und liegen im Bereich der 

Kommunikation zwischen Pflegekraft und Arzt (Schindele et al., 2020). So stellt der 
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fehlende Respekt zwischen den Kompetenzen gerade in kritischen Situationen ein 

Hauptproblem dar. Diese Situationen sind schwer in der praktischen Ausbildung zu 

gestalten, daher bietet sich die Integration eines interprofessionellen Simulations-

training in der Aus- und Weiterbildung an. Der kommunikative Kompetenzerwerb 

aller beteiligten Berufsgruppen ist dabei ein zentraler Bestandteil des Simulations-

trainings (ebd.). Der Begriff Simulationstraining ist weitreichend zu verstehen und 

stellt einen realen Sachverhalt unter Laborbedingungen dar und bietet vielfältige 

Methoden an. Simulationsszenarien können mit Schauspielern oder Simulations-

modellen (Puppen) durchgeführt werden. Sie ermöglichen das Üben einzelner Maß-

nahmen wie die Intubation oder Herzdruckmassage. Bei einer Full-Scale-Simulation 

steht der Simulator z.B.in einem OP-Saal, der für ein Anästhesietraining verwendet 

wird (Henn, 2022). Zusätzlich findet eine Videoaufzeichnung statt die für die Nach-

besprechung- dem Debriefing verwendet wird (Henn, 2022; Heyse et al, 2015).  

7.4  „Stärkung der interprofessionellen Handlungskompetenz (SiHaKo)“                  

In der Praxis zeigt sich, dass Pflegende und Ärzte oft nebeneinanderher arbeiten 

und die Aufgaben und Kompetenzen voneinander nur unzureichend kennen (Pen-

ner & Wegmann, 2020). Die ärztliche Ausbildung ist sehr von theoretischem Wissen 

und weniger praxisorientiert geprägt. Eine interprofessionelle Kooperation ist Be-

standteil eines funktionierenden Behandlungsteams (Schindele et al., 2020). Initiiert 

von der Bundesärztekammer und dem deutschen Pflegerat kam eine 2011 durch-

geführte Studie von Hibbeler zum Ergebnis, dass die Kommunikation ein grundle-

gendes Problem zwischen Ärzten und Pflegenden ist (Penner & Wegmann, 2020). 

Angesichts der bereits beschriebenen Situationen zum Fachkräftemangel und der 

steigenden Komplexität der Patientenversorgung wurde für die Zeit von 2015 bis 

2018 ein Projekt der Robert Bosch Stiftung zur „Stärkung der interprofessionellen 

Handlungskompetenz (SiHaKo)“ unterstützt. Interprofessionalität bedeutet, aus ver-

schiedenen Perspektiven und Zuständigkeiten ein Problem zu bearbeiten darüber 

zu sprechen die anderen Sichtweisen zu respektieren, voneinander zu lernen und 

sinnvolle Lösungen zu gestalten. Das oberste Ziel der SiHaKo ist die Förderung der 

Teamkommunikation und Zusammenarbeit, um die Patientensicherheit zu verbes-

sern (ebd.). Dazu werden ärztliche und pflegerische Mitarbeiter in gemeinsamen 

Seminaren zusammengebracht. Das Konzept umfasst eine Orientierungs- und eine 
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Entwicklungsphase und ist in drei didaktischen Säulen gegliedert: Fachwissen, 

Kommunikation und interprofessionelle Fallbesprechungen mit Reflexionen. Eine 

digitale Lernplattform dient dem Austausch untereinander und der Diskussionsmög-

lichkeit außerhalb der Präsenzzeiten. Die Teilnehmer lernen ihre Ängste und Gren-

zen zu überwinden, indem sie Problemlösungen und Therapieentscheidungen ge-

meinsam treffen. Die Fallbesprechungen in Form von Simulationen ermöglichen die 

Kompetenzen von der Kommunikation und der Moderation über fachliche Wissens-

demonstration und Kooperation im Team darzustellen. Integrierte strukturierte Kom-

munikationskonzepte wie das SBAR-Konzept18 ermöglichen den Perspektivwech-

sel, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu verdeutlichen (ebd.). 

 

 

Abb.6: Didaktische Lernsäulen-Interprofessionelle Weiterbildung (Darstellung in Anlehnung an: Penner & 

            Wegmann, 2020, S.236). 

 

7.5 Trainee- Programm 

Da herkömmliche Personalakquise und Personalbindungsstrategien nicht mehr 

ausreichend Personalkapazitäten sicherstellen hat die Charité ein Trainee-Pro-

gramm entwickelt. Meist bewerben sich Mitarbeiter direkt nach dem Examen oder 

nach sehr langer Zeit in der stationären Allgemeinpflege für den Bereich der Inten-

sivpflege. Sie bringen ein ausgeprägtes Engagement für eine Weiterentwicklung 

 
18 SBAR-Konzept= S-Situation; B-Background; A-Assessment; R-Recommendation (von Dossow & 
Zwißler, 2022). 
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und eine hohe Motivation mit erwarten aber auch ein Qualifizierungsangebot für ihre 

persönliche Weiterentwicklung (Kometh, Hoyer & Schiffer, 2013). Das Ziel des Trai-

nee-Programms ist die Mitarbeiter in Theorie und Praxis für die internistische und 

chirurgische Intensivpflege zu qualifizieren. Ein Einstieg in das Programm ist mit 

einem zeitlichen Ablauf von 15 Monaten für ca. 20 Teilnehmer jederzeit möglich. 

Das Trainee-Programm orientiert sich an den Kompetenzstufen nach Benner und 

basiert auf prozessbegleitender Lernberatung von Klein und Reutter (Beister et al., 

2018). Die Trainees durchlaufen ein strukturiertes Stufenprogramm, das auf den 

spezifischen Vorerfahrungen und Interessen beruht. Das übergeordnete Ziel ist eine 

Zunahme der Handlungskompetenz. Das Lernangebot besteht aus den theoreti-

schen Modulen mit einem Umfang von 200 bis 220 Unterrichtsstunden und bildet 

die Grundlage (Kometh, Hoyer & Schiffer, 2013) mit Schwerpunktthemen wie Beat-

mung, Dialyse, Lagerungsmethoden und Notfallmanagement (Beister et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Konzeptstruktur des Trainee-Programms (Darstellung in Anlehnung an: Kometh, Wortha-Hoyer,  
in:  Im Wandel der Zeit, 2018, S.74). 

 

Die Module können individuell absolviert werden (Tabelle 6). Lerninhalte werden 

auch an einem Patientensimulator unterrichtet (Kometh, Hoyer & Schiffer, 2013). 

Darüber hinaus finden Exkursionen z.B. zum Intensivpflegekongress mit Arbeitsauf-

trägen statt. In einer alle drei Monate stattfindenden Netzwerkveranstaltung referie-

ren die Teilnehmer untereinander die Aufträge in Form von Referaten (Beister et al., 

2018). Die Praxiseinsätze finden auf vier bis fünf verschiedenen Intensivstationen 

mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt und haben einen hohen Stellenwert. Sie 
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werden durch zielgerichtete Einarbeitungskonzepte und durch Praxisanleiter unter-

stützt. Die Trainees werden in die Pflegeteams integriert und stufenweise zum ei-

genverantwortlichen und selbstständigen Arbeiten geführt. Die Phasen der Anlei-

tung werden in Orientierung, Einarbeitung, Qualifikation und Selbstständigkeit ge-

gliedert. Dazu werden bei den Vor-, Zwischen-, und Abschlussgesprächen Zielver-

einbarungen aufgenommen. Des Weiteren werden die Trainees von der Trainee-

Leitung begleitet (Kometh, Hoyer & Schiffer, 2013). In diesem Nachwuchspro-

gramm wird das geforderte „lebenslange Lernen“ gelebt, die wichtigste Säule ist der 

Theorie-Praxis-Transfer mit einer persönlichen Lernprozessentwicklung der Trai-

nees (Beister et al., 2018. 

 

Tabelle 6: Exemplarische Thematische Übersicht der Fortbildungsmodule zum Theoretischen Unterricht (Dar-
stellung in Anlehnung an: Kometh, Hoyer in: Neue Ansätze zur Qualifizierung, 2013) 

Thema Stunden Fach 

Modul „Beatmung“   16   I 

Modul „Ernährung und Kompatibilität“     8   I 

Modul „Herz-Kreislauf“   16   I 

Modul „Nierenversagen und Nierenersatztherapie“     8   I 

Modul „SIRS, Infektionen und Sepsis“   16   I 

Modul „Schmerz, Analgosedierung, Delir“     8   I 

Modul „Kinästhetische Mobilisierung bei beatmeten Patienten“     8   I 

Modul „Konfliktmanagement“     8  S 

Modul „Wertschätzende Kommunikation“     8  S 

Modul „Ethik“     8  S 

I= Intensivpflege; S= Sozialwissenschaftliche Grundlagen 
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Tabelle 7: Konzeptübersicht zur Qualifizierung neuer Mitarbeiter (Eigene Darstellung) 

Nr. Konzeption Ziel Kompetenzerwerb Dauer Häufigkeit Herausforderung                  

Personell/ materiell 

 1 „Work & learn Kon-

zept“ mit Baustei-

nen und Themen-

paketen 

Heranführung an verantwor-

tungsvolle und fachlich kom-

plexe Aufgaben und Förde-

rung der Integration ins 

Team, Rekrutierung neuer 

Mitarbeiter. Theorie-Praxis 

Transfer  

 

 

 

Kompetenzerwerb auf 

allen Ebenen, Förde-

rung der Integration ins 

Team 

6-12 Monate. 10-12 Anleitungen, vor-

her strukturierte Einar-

beitung mit 38 Diensten 

unter direkter Anleitung 

durch ein erfahrenes 

Teammitglied 

Personal- und Kostenintensiv, Kon-

zept muss bei der Dienstplange-

staltung berücksichtigt werden, 

Konstanter Praxisanleiter/Begleiter 

notwendig, Vernetzung mit dem 

Praxisbegleiter erforderlich, Auf-

wendige Konzepterarbeitung, Zeit-

licher Umfang der Themenpakete 

ist nicht näher benannt,               

(Teilnehmer nicht in der Praxis), 

muss bei der Dienstplangestaltung 

berücksichtigt werden 

 

 

1a Einarbeitung mit 

strukturierten Ein-

arbeitungsleitfa-

dens 

Das Erreichen einer Klini-

sche Handlungskompetenz 

und Handlungssicherheit 

des neuen Mitarbeiters, 

Sorgt für Sicherheit in der 

Patientenversorgung 

Vermitteln von Basis-

wissen Kompetenzer-

werb auf allen Ebenen 

je nach Mitarbeiter  

3-6 Monate je 

nach Umfang der 

Abteilung  

Je nach Bedarf und Vor-

erfahrung des Teilneh-

mers und Konzept der 

Station  

Einarbeitende muss Lernbedarf auf 

allen Ebenen erkennen und fördern 

 1b  Praxisanleitung Das Erreichen einer Klini-

sche Handlungskompetenz 

und Handlungssicherheit 

des neuen Mitarbeiters, 

Sorgt für Sicherheit in der 

Patientenversorgung 

Vermitteln von vertief-

tem Wissen und Fertig-

keiten in realen Situati-

onen, Kompetenzer-

werb auf allen Ebenen 

je nach Mitarbeiter 

In der Regel 1-5 

Std., manchmal 

auch Tagesanlei-

tungen 

Je nach Bedarf des Mit-

arbeiters und Möglich-

keit. der Station 

Hohes Anforderungsprofil an den 

Praxisanleiter, Personalintensiv 
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Nr. Konzeption Ziel Kompetenzerwerb Dauer Häufigkeit Herausforderung                  

Personell/ materiell 

 2 Skills Lab Theorie-Praxis Transfer Fördert besonders Fä-

higkeiten und Fertigkei-

ten (Techniken)  

2- 8 Std. Je nach Themengebiet. 

Einsetzbar für Kommuni-

kation oder Diagnostik  

Personal, Zeit und je nach Thema 

auch Materialintensiv 

 3 Simulation Handlungssicherheit in Not-

fallsituationen und dadurch 

Erhöhung der Patientensi-

cherheit 

Fördert Wissen,    

Handlung,- und perso-

nelle Kompetenz  

1-2 Tage Je nach Themengebiet 

z.B. einsetzbar für Kom-

munikation, Reanimati-

onstraining 

Personal, Zeit und je nach Thema 

auch Materialintensiv 

 4 „SiHaKo“ Stärkung des Teamworks. 

Durch Perspektivwechsel 

Situationsbewusstsein, Auf-

gabenmanagement, Ent-

scheidungsfindung   

Fachwissen und Kom-

munikation interprofes-

sionelle Problemlö-

sungs- u. Entschei-

dungskompetenz wird 

gestärkt  

1,5 Std-1 Tag.  Je nach Themengebiet 

einsetzbar mehrmals im 

Jahr 

Raum, Zeit- und Personalintensiv. 

Organisatorische Herausforderung  

 5 „Trainee-Pro-

gramm“ als Fortbil-

dungsmodule 

Heranführung an verantwor-

tungsvolle und fachlich kom-

plexe Aufgaben und Förde-

rung der Integration ins 

Team, Rekrutierung neuer 

Mitarbeiter, Theorie-Praxis 

Transfer  

 

Kompetenzerwerb auf 

allen Ebenen, Förde-

rung der Integration ins 

Team 

200-220 UE 

15 Monate 

Exkurs: Teamentwicklung 

1x, 

Exkurs: Kongress 1x,           

11 Module 

Personal- und Kostenintensiv,            

Fortbildungstage müssen bei der 

Dienstplangestaltung berücksichtigt 

werden, Schulungs- oder / Weiter-

bildungsstätte erforderlich, hohes 

Anforderungsprofil an den Praxis-

anleiter 



 

 
48 

 

8 Diskussion und Reflexion 

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit konnten Inhalte zur Aus- und Weiter-

bildung generiert werden, die es im Verlauf zu diskutieren und zu reflektieren gilt. 

Nach der systematischen Auseinandersetzung der Ergebnisse in diesem Review 

erfolgt in diesem Kapitel die Herstellung zum Bezug der im Eingang gestellten Fra-

gen und die Beantwortung. 

Das Erlernen des Pflegeberufs wird durch das PflBG neu strukturiert, die Pflegepra-

xis zeigt sich jedoch verharrend und der Versorgungsauftrag der Patienten steht vor 

dem Ausbildungsauftrag. Die geforderten Praxisanleitungen kommen bei den Aus-

zubildenden gut an, da sie einen hohen Lerneffekt erfahren und sich als Auszubil-

dende wahrgenommen fühlen. Sie erleben aber auch, unter welchen Herausforde-

rungen die Pflegeteams stehen. Die Umsetzung mit einer lebendigen Gestaltung 

der Praxisanleitung ist somit für die Praxisanleitenden eine große Herausforderung 

(Jakobs & Vogler, 2020). Eine vorherrschende Situation ist der Mangel an qualifi-

zierten Fachpersonal, eine hohe Wechseldynamik oder Arbeiten mit Leasingkräften 

(ebd.). Zu wenig aktive Praxisanleitende erschweren eine strukturierte Ausbildung. 

Im medizinisch orientierten System der Kliniken ist die Pflege Fachlichkeit im Sinne 

des Pflegeprozesses neu. So erleben Auszubildende, dass sie nach Krankheitsbil-

dern und Symptomen befragt werden Prophylaxen und Patientenbeobachtung wer-

den als normal angesehen. Auszubildende als Beobachtende an die Pflege heran-

zuführen ist für Pflegende schwer nachvollziehbar und auch nicht vollumfänglich 

übertragbar (ebd.). Das pädagogische Ziel ist die Ausgestaltung des Lernprozesses 

mit exemplarischen Lernsituationen. Ein besonderes Augenmerk ist daher eine lern-

förderliche Verbindung von schulischen und lehrpraktischen Prozessen damit die 

Auszubildenden nicht in erster Linie als Arbeitskraft eingesetzt werden (Cremer-

Biermann & Nies, 2019). Des Weiteren stoßen die Pflichteinsätze von zweimal zehn 

Wochen bei den Auszubildenden auf wenig Akzeptanz. Die Mitarbeitenden in den 

Bereichen der Psychiatrie und Pädiatrie sehen 120 Stunden für jegliche Impulsset-

zung als zu kurz an (Jakobs & Vogler, 2020.). Die Intensiv- und Anästhesie-Berei-

che sind in der praktischen Ausbildung nicht mehr vorgesehen. Das scheint zukünf-

tig eine große Herausforderung zu sein, um Personal auch für diese Bereiche zu 
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rekrutieren. Die generalistisch ausgebildeten Pflegefachpersonen erwerben Kom-

petenzen für die allgemeine Pflege von Menschen aller Altersgruppen in verschie-

denen Settings. Diese Kompetenzen ermöglichen ihnen das erworbene Wissen und 

Können in vielen verschiedenen Handlungssituationen anzuwenden (Cremer-Bier-

mann & Nies, 2019). Die Verantwortung des Pflegeprozess liegt bei den Pflegekräf-

ten und ist erstmals in den Vorbehaltsaufgaben im PflBRefG 2017 § 5 geregelt. Die 

konkreten Kompetenzen, die unter 3.1.2 am Beispiel CE 08 aufgeführt sind, unter-

mauern die Professionalisierung. Der generalistische Abschluss ist für Absolventen, 

die im Ausland arbeiten möchten, attraktiv (Wecht, 2020). Dennoch wird die Ausbil-

dung als unzureichend gesehen und macht eine einschlägige Weiterqualifizierung 

notwendig (Cremer-Biermann & Nies, 2019). Die Stärkung der Autonomie kann eine 

Aufwertung der Pflegeprofession bedeuten. Die Inhalte mit den vorbehaltenden Tä-

tigkeiten müssen auch umgesetzt werden. Die Attraktivität des neuen Berufsbildes 

liegt in der Übernahme der Prozessverantwortung. Die Reflektion der eigenen Rolle 

und die Akzeptanz der verändernden Strukturen und Prozesse ist ein wichtiger Bau-

stein (Molzen et al., 2022). Der Blick auf die Pflege mit den Grundsätzen Gesundheit 

zu fördern, Krankheit zu verhüten, Gesundheit wieder herzustellen und Leiden zu 

lindern ist ein Weg der erst erkannt und in Deutschland konsequent gegangen wer-

den muss (Jakobs & Vogler, 2020). Die alternative hochschulische Ausbildung zeigt 

kontroverse Diskussionen. Dennoch ist der Erwerb der spezialisierten Kompeten-

zen für die gesundheitliche Versorgung existenziell. Gerade in den sogenannten 

Funktionsbereichen wird diese Versorgung immer zentrierter. Das Studium befä-

higt, in spezialisierten pflegerischen Handlungsfeldern wissenschaftlich fundiert tä-

tig zu sein (Gaidys, 2013). 

Das Leitbild der Intensivpflege macht die Aufgaben der Intensivpflegenden deutlich 

und spiegelt den Pflegeprozess wider. Die Notwendigkeit nach einer Zusatzqualifi-

kation erweckt bei einigen Pflegenden das Gefühl der Geringschätzung ihrer Aus-

bildung, Arbeit und Erfahrung (Leyendecker, 2018). Pflegende in der Intensivver-

sorgung sind durch eine kontinuierliche Fokussierung auf die Patientensituation in 

der Lage, komplexe Ereignisse zu bewerten. Entscheidungen erfolgen nicht nur aus 

dem Blickwinkel der Diagnose wie bei den Medizinern, sondern aus dem Prozess 

der gesundheitlichen Versorgung. Die Perspektive der Handlung ist dabei bedeut-

sam (Gaidys, 2013). Eine zunehmende Komplexität in der Intensivpflege macht eine 
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Weiterentwicklung erforderlich. Dazu gehört Wissen infrage zu stellen, weiterzuent-

wickeln und zu reflektieren (Ullrich & Friesacher, 2022). Die Aufgabe von Weiterbil-

dungsangeboten ist daher die Entwicklung der pflegerischen Kompetenzen für eine 

spezialisierte Versorgung mit komplexen Versorgungsbedarfen (Gaidys, 2013). 

Die Definition der Anästhesie zeigt wiederum den Nutzen im diagnostischen und 

therapeutischen Bereich, der den ärztlichen Kompetenzen zugeordnet ist und somit 

spiegelt sie die Maßnahmen der medizinischen Versorgung und der Assistenz der 

Ärzte wider (Larsen et al., 2016). Fachpflegende der Anästhesie begleiten zahlrei-

che operative Eingriffe und Handeln auf Grundlage detaillierter, fundierter Fach-

kenntnisse in Bereichen wie Anatomie, Physiologie, Pharmakologie, Krankheits-

lehre und Medizintechnik (Becker et al., 2022).  

Modelle zur Kombination einer Ausbildung und einer anschließenden Weiterbildung 

wie sie in der Intensiv- und Anästhesieweiterbildung angeboten werden, setzen auf 

die Erfüllung eines quantitativen Personalbedarfs. Neben den genannten Modellen 

wird die Forderung eines multiprofessionellen Konzepts für Anästhesie- und Opera-

tions-Funktionsdienst laut. Dies würde eine deutliche Veränderung der Qualifizie-

rungswege bedeuten. Internationale Studienlagen zu diesem Thema sind kontro-

vers und eine abschließende Beurteilung im Hinblick auf die Patientensicherheit 

fehlt (Lehmann, 2014).  

Die Intention der Weiterbildung im Berufsfeld ist das Erreichen von maximaler Kom-

petenz auf allen Ebenen (Weitzel et al., 2017). Der Intensivpflegekompetenzrahmen 

dient einer kontinuierlichen professionellen Weiterentwicklung der Pflegekräfte im 

Intensivbereich. Die Anwendung des Assessments-Instruments macht einen Pra-

xisanleiter/Mentor erforderlich. Essenziell in der Praxisanleitung sind adäquate Zeit-

ressourcen, um den Teilnehmern eine Auseinandersetzung mit ihrem Lernprozess 

zu ermöglichen (EfCCNa, 2013).  

Die Weiterbildung I u. A ist staatlichen Regelungen unterlegen und in Niedersach-

sen der Landesverordnung, diese regelt die Zugangsvoraussetzung, die Durchfüh-

rung, den Inhalt, die Dauer und die Ausgestaltung der Weiterbildung (GfbWBV, NI). 

Die curriculare Gestaltung ist in Niedersachsen durch ein Projekt bereits im Jahr 

2002 umgesetzt worden (Länderarbeitsgemeinschaft der FW Bildungsstätten in 

Hamburg, Bremen und Niedersachsen, 2002). Unter 5.1.2 ist der Lernbereich III 

exemplarisch dargestellt, hier geht es um die ethische Grundhaltung mit Thera-
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piebegrenzung, Organtransplantation und Pflege hirntoter Patienten (ebd.). Im Ver-

gleich dazu ist unter 3.1.2 die curriculare Einheit aus der grundständigen Ausbil-

dung. Die Auszubildenden setzen sich erstmals mit dem Phänomen Leiden, Ster-

ben und Tod unter Einbezug aller Dimensionen des Menschseins auseinander. Die 

zu erwerbenden Kompetenzen unterscheiden sich zwischen dem ersten, zweiten 

und dritten Lehrjahr nicht (Fachkommission nach § 53 PflBG, 2020). Die Weiterent-

wicklung in der FWB wird durch die Inhalte deutlich. Auffällig ist, dass im nieder-

sächsischen Curriculum der I u. A Weiterbildung die Kompetenzbeschreibungen zu 

den Modulen fehlen. 

Die DKG hat bereits Empfehlungen für die Weiterbildungen überarbeitet und hat 

somit eine Anschlussfähigkeit der Fachweiterbildungen an die generalistische Pfle-

geausbildung geschaffen. Sie orientiert sich an den DQR mit der Niveau Stufe 6 

und bezieht sich auf die Kompetenzen, in denen die Übernahme von Verantwortung 

und Selbstständigkeit beschrieben wird. Die damit verbundenen Qualifikationen be-

ziehen sich auch auf die Haltung und die persönliche Einstellung (Deutsche Kran-

kenhausgesellschaft, 2022). 

Das Ergebnis der Studie zum Einfluss auf spezifische Änderungen durch die FWB 

im Tätigkeitsbereich zeigt kaum Unterschiede zu denen ohne FWB. Auf die Frage 

nach Veränderungen in den Pflegekonzepten und der Umsetzung von Projekten 

wird von fachweitergebildeten und Teilnehmer ohne FWB gleichermaßen neutral 

geantwortet (Siegling & Isfort, 2015, S.253). Hier wird deutlich, dass das wissen-

schaftliche Arbeiten nicht in die Praxis transferiert wird und zeigt, dass die FWB 

einer Anpassung bedarf. 

In Deutschland gibt es seit der Entstehung der ersten Weiterbildungen in der I u. A 

Pflege keine Vergleichbarkeit der FWB. Sie unterscheiden sich bereits in der Be-

rufsbezeichnung und in der Dauer von ein- drei Jahren. In Schleswig-Holstein wird 

die Weiterbildung Intensivpflege und Anästhesie getrennt voneinander durchge-

führt. Weiter unterscheiden sich die Stundenanteile in der Theorie von 720 bis 1600 

Stunden und in der Praxis von 1200 bis 2079 Stunden. Niedersachsen hat den 

höchstens Anteil der praktischen Ausbildung festgelegt. Die Zulassungsvorausset-

zungen sind von sechs Monaten Berufserfahrung im Intensiv- oder Anästhesiebe-

reich bis hin zu zwei Jahren teilweise sind auch keine erforderlich. Der Lernort Pra-

xis ist ein zentraler Bestandteil der Weiterbildung. Der Theorie-Praxis-Transfer un-

terscheidet sich durch die Praxisanleitungen diese sind teilweise nicht benannt in 



 

 
52 

 

den meisten Fällen soll ein Anteil von 10% der Praxisstunden in Anleitungen erfol-

gen. Die Hälfte der Bundesländer bieten die FWB modular an. Bei einem Teil ist die 

Anerkennung anderer Weiterbildungen möglich. Baden-Württemberg geht einen 

Sonderweg mit dem“ 3+1 Modell“, indem direkt im Anschluss an die Ausbildung eine 

einjährige Weiterbildung erfolgt. Das Modellprojekt ist umstritten. Der Personalman-

gel darf nicht auf Kosten der Versorgungsqualität und der Sicherheit der Patienten 

gehen (DGF, 2022). 

Dass keine Zuordnung der Weiterbildung I u. A im DQR zu entnehmen ist, verwun-

dert nicht. Die synoptischen Ausführungen zeigen die unterschiedlichen Strukturen 

in Deutschland auf. Es scheint vor diesem Hintergrund umso dringlicher, Transpa-

renz und Vergleichbarkeit sowie eine Durchlässigkeit der Bildungswege auf den 

Weg zu bringen. Das formale Instrument des DQR bietet eine Vergleichbarkeit der 

Kompetenzen, wobei die der professionellen Pflege nur unzureichend ausgeführt 

werden. Für die Diskussion, warum eine dreijährige generalistische Ausbildung für 

die spezialisierte Pflege in der Intensiv- und Anästhesiepflege nicht ausreicht, be-

darf es einer Konkretisierung des Qualifikationsprofils (Busch & Wohlgehagen, 

2014). 

Die Vorbehaltsaufgaben für die Fachkrankenpflege werden durch die Spezialisie-

rung mit der Weiterbildung I u. A mit selbständigen Aufgaben- und Kompetenzbe-

reichen formuliert (Blanck-Köster et al., 2018). Die fehlende rechtssichere Hand-

lungsautonomie in der Stellungnahme der DGF/DIVI zur Stärkung und Zukunft in 

der Intensivpflege wird daher zu Recht beklagt. Mehr Mitbestimmung und Autono-

mie beugt moralischen Stress vor und verringert Rollenkonflikte (Friesacher, 2022). 

Es braucht entsprechend der Qualifikation eigenverantwortliche Handlungsfelder 

(DGF& DIVI, 2021).  

Studienergebnisse weisen darauf hin, dass die Arbeitsbelastung im Intensivbereich 

in deutschen Krankenhäusern steigt und kein adäquater Personalaufbau stattfindet 

(Siegling & Isfort, 2015). Der Fachkräftemangel wird sich auf die Entwicklung neuer 

Konzepte auswirken. Es ist zu erwarten, dass die Patientenversorgung in Zukunft 

mit Pflegepersonen unterschiedlicher Qualifikationen durchgeführt wird (Leyende-

cker, 2018). Umso wichtiger scheint es, in der Aus- und Weiterbildung Konzepte zur 

Qualifizierung mit zeitgemäßen Anforderungen zu integrieren. Klinische Bildung 

sollte den Schwerpunkt der Förderung an eine interprofessionelle Zusammenarbeit 



 

 
53 

 

legen. Die Implikation von Bildungsmethoden wie Skills, Simulation und interprofes-

sionelle Zusammenarbeit fördern die Handlungskompetenz aller Beteiligten und si-

chern somit die Versorgung der Patienten (Schindele et al., 2020). Durch die Be-

gleitung eines erfahrenen Kollegen wie beim work & learn Konzept oder Trainee- 

Programm findet ein kontrolliertes Heranführen an kritische Situationen statt. Der 

Lernende erfährt im eigenen Handeln Vertrauen und gewinnt eine Orientierung über 

seine persönlichen Fähigkeiten (Hackmann & van Waegeningh, 2014). 

Die Intensivstation darf kein Profitzentrum sein, sondern sollte ihrem Versorgungs-

auftrag mit einer verbesserten und qualifizierten Personalbesetzung laut der Emp-

fehlungen der DGF und DIVI wahrnehmen können, um die Qualität und Patienten-

sicherheit zu garantieren (DGF & DIVI, 2021). Der Zugang zu Hochschulstudien-

gängen ermöglicht den wissenschaftlichen Einzug von Erfahrungswissen in den 

Handlungskontext der Pflege und macht den Kern professionellen Pflegehandelns 

aus (Cremer-Biermann & Nies, 2019). Die Sicherstellung mit einer wissenschaftli-

chen Weiterentwicklung wird nur durch ein Qualifikationsmix möglich werden. Die-

ser bedeutet Vor- und Nachteile und stößt auf viele Ängste. Der Qualifikationsmix 

muss bei der Fort- und Weiterbildungsplanung für die unterschiedlichen Bereiche 

eines Krankenhauses individuell konzipiert werden. Die Möglichkeiten der Digitali-

sierung sollten dabei Berücksichtigung finden (Molzen et al., 2022). 

Die Frage nach den möglichen Herausforderungen der generalistischen Ausbildung 

für die Weiterbildung in der Intensiv-und Anästhesiepflege ist daher folgend zu be-

antworten: In den Bereichen der Intensiv und Anästhesiepflege sind spezifische 

Handlungskompetenzen erforderlich und machen deutlich, dass diese nicht wäh-

rend der grundständigen Ausbildung vermittelt werden können.  

Die Frage, ob die FWB in der I u. A Pflege eine Anpassung und Veränderung benö-

tigt zeigt der Diskurs zwischen grundständiger generalistischer Ausbildung und den 

gesundheitspolitischen Forderungen nach ausreichend qualifizierten Personal und 

den Vorbehaltsaufgaben. Die steigenden Anforderungen im Intensiv- und Anästhe-

siebereich machen eine Anpassung und Veränderung der FWB auf ein wissen-

schaftliches Niveau notwendig.  

Die Zukunft der Aus- und Weiterbildung in der Intensiv-und Anästhesiepflege in Nie-

dersachsen könnte sich gut an den DKG Empfehlungen orientieren. Inzwischen ar-

beiten bereits zehn Bundesländer mit einem modularisierten System und vier Bun-

desländer nach der DKG Empfehlung. 
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9 Konzeptionelle Überlegungen & Folgerungen zur Weiterent-

wicklung der FWB  

Die veränderte Ausbildung mit dem neuen PflBG, der PpUGV und das Pflegebudget 

bewirken umfassende Änderungen und stellen die Profession Pflege vor großen 

Herausforderungen, sie bieten aber auch neue Chancen (Molzen et al., 2022).  

Die Entwicklung der pflegerischen Kompetenzen müssen nach der Ausbildung ge-

fördert werden. Damit der Übergang auch für spezialisierte Versorgungen mit kom-

plexen Versorgungsbedarfen gelingt, braucht es Weiterbildungsangebote, die eine 

vielfältige Qualifizierung im Sinne des lebenslangen Lernens ermöglichen (Ramm-

ler, 2017). Die zunehmende Komplexität in der Intensivpflege und der zunehmende 

Fachkräftemangel macht eine Weiterentwicklung mit einer Anschlussfähigkeit erfor-

derlich. Dazu gehört Wissen infrage zu stellen, weiterzuentwickeln und zu reflektie-

ren (Ullrich & Friesacher, 2022). Neben der fachlichen Kompetenz gewinnt die So-

zialkompetenz an Bedeutung. Die drei H‘ s Hirn, Hand und Herz sind die Grundpfei-

ler guter Intensivpflege und machen die Bereitschaft und Fähigkeit sich in einem 

Behandlungsteam zu verständigen aus (Ullrich & Friesacher, 2022). 

Im Folgenden werden konzeptionelle Folgerungen zur Weiterentwicklung der FWB 

für die I u. A Pflege vorgenommen. Dabei sind Teilbereiche der Konzepte aus der 

Tabelle 6 (Konzeptübersicht zur Qualifizierung neuer Mitarbeiter) integriert. Es wer-

den acht „Bausteine“ beschrieben, die in der Übersicht unter 9.1 abgebildet sind. 

Der Bereich, der als Basis in der Darstellung gekennzeichnet ist, beschreibt die vor-

gegebenen Strukturen der Weiterbildung in der I u. A Pflege. Die Voraussetzung ist 

eine staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte. Die Teilnehmer erhalten im Rahmen 

der Weiterbildung zusätzlich die berufspädagogische Qualifikation zur Praxisanlei-

tung, die den ergänzenden Bestimmungen zur praktischen Ausbildung nach dem 

PflBG (RdErl. d. Nds. MK v. 11.05.2020) folgt. Die gesamte Weiterbildung setzt sich 

aus 720 Stunden Theorie und einem praktischen Anteil von 2079 Stunden zusam-

men. Eine Sicherstellung der Praxisanleitung von 10% während der Praxiseinsätze 

ist zu gewährleisten und nachweislich zu dokumentieren. Um zwischen der Theorie 

und der Praxis einen Transfer zu gewährleisten, erhalten die Teilnehmer in der Re-

gel Praxisanleitungen von den Praxisanleitern der jeweiligen Fachabteilungen in 

dem der Einsatz erfolgt (GfbWBV, NI).  
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9.1 Übersicht der Konzeptionellen Folgerungen zur Weiterentwicklung der FWB IPS u. ANÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Übersicht der Konzeptionellen Folgerungen zur Weiterentwicklung der FWB IPS u. ANÄ (Eigene Darstellung)
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9.2  „Bausteine“ der konzeptionellen Folgerungen 

Der erste „Baustein“ der Folgerungen für eine Weiterentwicklung in dieser Arbeit ist 

das Thema der Modularisierung. Sie ist zentral für die Bereiche der Aus- und Wei-

terbildung sowie der hochschulischen und universitären Qualifizierung (Becker & 

Donner et al, 2022 a, 9.). Ein Modul stellt eine in sich sinnvolle Lerneinheit dar und 

beschreibt die messbaren Lernergebnisse eines abgeschlossenen Lernprozesses 

(Kühn-Hempe & Thiel, 2013, S.42). Eine Differenzierung der Module in Grund- oder 

Basismodul, in Aufbau- oder Kernmodul und Vertiefung- oder Fachmodul würde ein 

vertikales Modulverständnis zugrunde legen und bietet eine Anschlussfähigkeit des 

Lernprozesses (ebd.). Eine mögliche Modulstruktur für die I u. A FWB ist in Anhang 

VIII dargestellt. Eine Modularisierung schafft eine transparente Grundlage und 

bringt neben einer inhaltlichen Zentrierung den formalen Vorteil, dass die Bausteine 

auf andere Bildungsmaßnahmen angerechnet werden können. Eine Moduleinheit 

kann auch einzeln als Fortbildung besucht werden. Fortbildungen greifen Schlüs-

selprobleme der beruflichen Handlungskompetenz auf. Moduleinheiten wären z.B. 

klinische und apparative Überwachung, Atemförderung und Beatmung oder auch 

Schmerzlinderung und Therapie. Diese Fortbildungsangebote können Unsicherhei-

ten, die auf fachlicher, sozialer, methodischer oder sozial-personeller Ebene liegen, 

abbauen und unterstützen bei Entscheidungsfindungen (Busch & Trierweiler-

Hauke, 2021). Im Anhang IX befindet sich ein Beispiel zu einer Lern-Einheit zum 

Modul „Ethisch denken und in ethischen Konfliktsituationen handeln“. Die Lernein-

heit greift das Thema „Menschen in kritischen Lebenssituationen und in der letzten 

Lebensphase begleiten“ aus der generalistischen Ausbildung (unter 3.1.2) auf und 

ist eine Weiterentwicklung und notwendige Vertiefung in der I u. A FWB und thema-

tisiert die „Ethische Grenzsituation“ (unter 5.1.2). Modular absolvierte Fortbildungen 

bieten Berufsanfängern Handlungssicherheit, insbesondere im Intensivbereich. Sie 

dienen der Rekrutierung neuer Mitarbeiter und bieten einen guten Start. Bei einer 

Anerkennung der Module in der FWB fördern sie die Motivation zum lebenslangen 

Lernen (Kometh, Hoyer & Schiffer, 2013; Hackmann & van Waegeningh, 2014).  

Der zweite relevante Baustein dieser Arbeit betrifft die Praxisanleitungen. Die Um-

setzungen sind aufgrund der vorherrschenden Personalknappheit zunehmend 

schwieriger. Die Sicherung der Ausbildungs- und Weiterbildungsqualität mit der ge-

setzlichen Forderung der Praxisanleitung ist durch eine freigestellte Praxisanleitung 
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zu gewährleisten. Die Vorteile einer geplanten Anleitung liegen klar auf der Hand. 

Die Teilnehmer werden strukturiert, pädagogisch, didaktisch und mit einer persönli-

chen Lernzielformulierung unterstützt und begleitet. Sie werden dabei zur Selbstre-

flektion angeregt. Zusätzlich wird ein gesicherter Theorie-Praxis-Transfer unter-

stützt (Mamerow, 2021). Die Implementierung eines Mentee-Programms, das aus 

einer Kombination der Theorie anhand von Modulen und der Praxisanleitung/Men-

toring der Station mit einem sinnvollen und gut strukturierten Einarbeitungskonzept 

besteht, bietet Berufsanfängern nach der generalistischen Ausbildung eine An-

schluss- und Weiterbildungsmöglichkeit. Durch die Verknüpfung von Theorie und 

Praxis wird das Interesse der Teilnehmer gestärkt und unterstützt auch hier den 

Praxistransfer. Das Konzept kann eine Überforderung verhindern und bietet eine 

gute Integrationsmöglichkeit der jungen Kollegen ins Team (Hackmann & van 

Waegeningh, 2014; Kometh, Hoyer, Schiffer, 2013). Mitarbeiter, die die FWB ge-

rade abgeschlossen haben, übernehmen gern die Aufgabe und verfügen über ge-

festigte Fachkompetenz, die sie gern weitergeben (ebd.). 

Die Praxisbegleitungen, die durch eine Lehrkraft innerhalb der FWB durchgeführt 

werden, sind gesetzlich geregelt (§ 3 Abs.6 GfbWBV, NI). Eine sinnvoll gestaltete 

Begleitung, z.B. durch gezielte Integration von Pflegeplanungen, strukturierte Rück-

meldungen mit Lernförderbögen oder Teilprüfungen, z.B. zur Gerätekunde/ Gerä-

teprüfungen, unterstützen die Teilnehmer. Sie werden kritisch konstruktiv angeregt. 

Eine kollegiale Beratung auf Augenhöhe motiviert und regelmäßige Besuche neh-

men die Angst vor den Prüfungen am Ende der FWB. Mithilfe eines Kompetenzer-

fassungsinstruments, wie z.B. der Intensivpflegekompetenzrahmen, kann der Er-

werb der Kompetenzen sichtbar und Bereiche für einen Förderbedarf hervorgeho-

ben werden, um den Lernprozess des Teilnehmers zu verdeutlichen. 

Die damit erfolgte Dokumentation stellt den Bildungsstand auf europäischem Ni-

veau dar (EfCCNa, 2013). Im Anhang X wird bespielhaft zur Lerneinheit „Ethisch 

denken und in ethischen Konfliktsituationen handeln“ (Anhang IX) ein Ausschnitt 

des Kompetenzrahmens, der als Dokumentation dient aufgezeigt. 

Der Einsatz des Intensivpflegekompetenzrahmen kann als Selbst-Assessment 

durch den Teilnehmer oder mit einem klinischen Mentor oder Praxisanleiter zur Un-

terstützung und Begleitung erfolgen (ebd.).  
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Der fünfte Baustein, die Implementierung von wissenschaftlichen Arbeiten, bie-

tet den Pflegekräften einerseits die Möglichkeit spezielle Kenntnisse und Kompe-

tenzen für eine qualitative, sichere, evidenzbasierte und patientenbezogene Pflege 

umzusetzen, andererseits befähigt es die Teilnehmer zur Mitwirkung einer Weiter-

entwicklung und kritischer Auseinandersetzung der hochkomplexen Pflegesituatio-

nen im Sinne des lebenslangen Lernens ( intensiv, 2021).  

Der sechste Baustein bezieht sich auf die Anrechnung der Module zur Akademi-

sierung. Die Weiterbildung I u. A Pflege ist dem DQR nicht zugeordnet, ist aber dem 

Bildungsstand eines Meisterniveau der Stufe 6 gleichzustellen. Es ist daher zu emp-

fehlen, eine curriculare Umgestaltung oder Anpassung der Inhalte auf Bachelor-Ni-

veau vorzunehmen. Die Anerkennung und entsprechende Kompetenz-Anrechnung 

mit Leistungspunkten könnte eine zusätzliche Auszeichnung und somit ein Motiva-

tionsschub der Teilnehmer zu einem weiterführenden Studiengang bedeuten. Dies 

setzen bereits Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen um. Die Gegenüberstel-

lung der Qualifizierungswege unter Punkt 6.1 zeigt dies auf. 

Der siebte Baustein bezieht sich auf die zeitliche Gestaltung in Form von Blockun-

terricht von zwei bis drei oder maximal fünf Tagen. Der Vorteil ist, dass die Teil-

nehmer einen konstanten Lernprozess erleben. Die Umsetzung des Schichtdiens-

tes mit entsprechenden monetären Zulagen lässt sich besser gestalten und bringt 

keine Einbußen während der FWB mit sich. Die Teilnehmer können ihre Dienst-

Wünsche einbringen und auch die Urlaubsplanung flexibler mitgestalten. Dies er-

möglicht eine höhere Akzeptanz zur Weiterbildung und kommt der neuen Genera-

tion mit einer veränderten Work-Live-Balance entgegen (Molzen et al., 2022). 

Der achte und letzte Baustein bezieht die moderne Informations-Technik mit ein. 

Die fortschreitende Digitalisierung macht auch im Rahmen der Aus- und Weiterbil-

dung nicht halt. Blended-Learning und E-Learning ermöglichen ein zeit- und ortsun-

abhängiges Lernen. Selbständiges und selbstbestimmtes Lernen sind zeitgemäß 

und kommen insbesondere der jungen Generation entgegen. Sie ermöglichen den 

Teilnehmern Flexibilität, selbst- und eigenständiges Lernen und auch im Rahmen 

eines krankheitsbedingten Ausfalls diverse Möglichkeiten.  
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10 Zusammenfassung und Fazit 

Das Ziel dieser Arbeit war mittels einer systematischen Literaturrecherche einen 

Überblick zu möglichen Herausforderungen der generalistischen Pflegeausbildung 

für die Weiterbildung in der Intensiv- und Anästhesiepflege darzustellen und zu er-

halten. Zudem sollten benötigte notwendige konzeptionelle Überlegungen für die 

FWB Intensiv- und Anästhesiepflege in Niedersachsen gestaltet werden.  

Es konnten in diesem Review noch keine Studien zu der neuen Ausbildung gene-

riert werden. Im Frühjahr werden die ersten examinierten generalistisch ausgebil-

deten Pflegefachfrauen und -männer in den Beruf gehen. Die formale Umsetzung 

des PflBG scheint gelungen (Jakobs & Vogler, 2020). Es wird sich zeigen, ob und 

wie viele der „Generalisten“ sich für die Arbeit in der speziellen Pflege im Intensiv- 

oder Anästhesiebereich interessieren werden und wie sie sich in die komplexen 

Pflegeabläufe integrieren. 

Das Verständnis für den neuen Beruf birgt neue Chancen (Molzen et al., 2022). Die 

Akzeptanz wird noch einiges an Zeit benötigen, da das Wissen über das neue Be-

rufsbild noch nicht ausreichend kommuniziert wurde (Cremer-Biermann & Nies, 

2019). Die Umsetzung des PflBG wird sich daran messen müssen, wie gut die qua-

lifizierten Pflegefachpersonen sich weiterbilden und somit beruflich weiter entwi-

ckeln können (Jakobs & Vogler, 2020). Aufgrund des Fachkräftemangels wird es 

daher für die Unternehmen wichtig sein, Mitarbeiter zu gewinnen und auch nach der 

Ausbildung zu halten und dauerhaft zu binden. 

Die demographische Entwicklung, der medizinische Fortschritt und die zuneh-

mende Komplexität in der Intensivpflege macht eine Weiterentwicklung in der be-

ruflichen Qualifikation erforderlich. Dazu gehört Wissen infrage zu stellen, weiterzu-

entwickeln und zu reflektieren (Ullrich & Friesacher, 2022). Eine hochschulische 

Qualifikation ermöglicht wissenschaftlich fundiert pflegerisch tätig zu sein und ver-

bessert somit die Qualität der Pflege insbesondere in hochkomplexen Handlungs-

situationen. Daher ist der Qualifizierungsmix unumgänglich (Gaidys, 2013; Molzen 

et al, 2022). Es ist eine klare definierte Aufgabenbeschreibung und ein Umdenken 

notwendig. Die jungen generalistisch ausgebildeten Kollegen müssen mit Akzep-

tanz willkommen geheißen werden und gut in bestehende Teams aufgenommen 

werden. Erste Überlegungen haben Kliniken bereits erfolgreich integriert. Ein wert-
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voller „Baustein“ dabei ist die Reflektion der eigenen Rolle. Dies lernen die genera-

listisch ausgebildeten Kollegen. Ihnen sind die Akzeptanz und der Respekt auf Au-

genhöhe wichtig für mehr Zufriedenheit im Team (Molzen et al., 2022).  

Die Angebote der Weiterbildungen variieren bundesweit und sind schwerlich zu ver-

gleichen. Sie unterscheiden sich in den Weiterbildungsstrukturen, dem Stundenum-

fang und den Inhalten (Gaidys, 2013). 

Eine Weiterentwicklung der Fachweiterbildungen in spezifischen Handlungsfeldern 

steht jetzt an. Eine bundeseinheitliche modularisierte Weiterbildung, die die glei-

chen Mindestanforderungen definiert, wäre wünschenswert. Analog zu den grund-

ständigen Ausbildungen sollten die Fachweiterbildungen in der Pflege durch die 

Übernahme der Finanzierung sichergestellt werden. Somit wäre auch die Praxisan-

leitung gewährleistet.  

Der von Benner beschriebene jahrelange Prozess der Kompetenzentwicklung, vom 

Anfänger zum Experten und dem Erfahrungswissen, macht deutlich, dass Modell-

projekte wie in Baden-Württemberg mit der 3+1 Regelung oder der grundständigen 

Ausbildung einer professionellen Weiterentwicklung in der Intensiv- und Anästhe-

siepflege nicht gerecht werden. Dies wäre ein Rückschritt und ethisch nicht vertret-

bar (Faßbender, 2019 ; Allgeier, 2013). 

Auch wenn mit der Einführung der berufsbegleitenden Weiterbildung andere Inten-

tionen verfolgt wurden, so wird es Zeit, mit einer Modularisierung und einer Zuord-

nung von Leistungspunkten erste Schritte zu einer Durchlässigkeit des Bildungs-

systems zu gehen. Die Einordnung der nichtakademischen FWB an den DQR be-

nötigt sicherlich Konzepte, um die berufliche Bildung mit der akademischen Bildung 

vergleichbar zu machen (Busch & Wohlgehagen, 2014). Die DKG-Empfehlungen 

zur Weiterbildung I u. A Pflege knüpfen an der generalistischen Ausbildung an und 

sind bereits erprobt. Die berücksichtigten Lernformen wie das Blended-Learning 

und E-Learning ermöglichen ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Selbständiges 

und selbstbestimmtes Lernen ist zeitgemäß und insbesondere aufgrund der gegen-

wärtigen Personallage ermöglicht es eine höhere Flexibilität für die Teilnehmer und 

bindet sie nicht wie im klassischen Schulsystem. Durch verstärkt eingesetzte digi-

tale Formate können Lerneinheiten verkürzt werden und unterstützen somit selbst-

gesteuertes Lernen. Eine Vernetzung der Theorieanteile mit dem der beruflichen 

Praxis steigert das Verständnis, das Interesse und somit den Theorie-Praxis-Trans-

fer nachhaltig. 
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Die Verbesserung und Vorteile, die durch die Weiterbildung entstehen, müssen 

deutlicher werden, um die Attraktivität des Berufes zu steigern. Die erweiterten 

Kompetenzen mit der Übertragung der Vorbehaltsaufgaben für Weitergebildete ist 

ein Weg zur Anhebung des Qualifikationsniveaus und sichert die Autonomie in der 

Berufsausübung (Blanck-Köster, 2018; Pelz et al., 2023).  

Der Wandel in der Anästhesie; mit dem „neuen“ Berufsbild der anästhesietechni-

schen Assistenten, das nun gesetzlich legitimiert ist und reformiert wird, ergibt noch 

kein schlüssiges Bild und stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen 

(Klimnek et al, 2021; Lehmann, 2014; ). Es bleibt abzuwarten, ob die FWB wie z.B.in 

Mecklenburg-Vorpommern nur in einem Fachbereich absolviert werden kann. Dies 

würde dem Fachkräftemangel entgegenwirken und wäre durch die Modularisierung 

problemlos möglich. Die Akademisierung bietet auch hier eine große Chance für die 

Berufsgruppe. Allerdings müssen Kompetenzen und Tätigkeitsfelder klar abge-

steckt werden und das Hierarchiedenken abgelegt werden (Wuschke, 2019). 

Die steigenden und sich wandelnden Anforderungen an die Intensivpflegenden er-

fordern zukunftsorientierte Bildungskonzepte. Konzepte zur Qualifizierung wie das 

vorgestellte Trainee-Programm oder das Work & learn-Konzept sind nicht nur für 

die Trainees und Teilnehmer gewinnbringend. Sie nehmen das lebenslange Lernen 

in den Fokus und unterstützen die Entwicklung der Handlungskompetenz und för-

dern die Motivation zur Qualifizierung. Die Module bieten durch die Teilanerkennung 

einen Anreiz für die FWB. Das Trainee-Programm bietet durch die wechselnden 

Einsätze der Trainees eine hohe Flexibilität auch für den Arbeitgeber (Kometh, Ho-

yer, Schiffer, 2013; Hackmann & van Waegeningh, 2014). 

Methoden wie SiHako, interprofessionelle Simulationstrainings und Skills-Lab die-

nen der beruflichen Kompetenz und bieten dem Lernort Praxis Handlungssicherheit 

und somit fördert es die Handlungskompetenz. Durch die kollegiale Zusammenar-

beit und der Teamkommunikation wird die Arbeitszufriedenheit erhöht, daher sollten 

diese Methoden in Ausbildungs- und Weiterbildungskonzepten integriert sein (Pen-

ner & Wegmann, 2020; Schindele et al,2020; Henn,2022). 

Es bleibt abzuwarten, wie sich das System pflegerischer Fort- und Weiterbildung 

mit der Akademisierung weiterentwickelt. Herkömmliche Denkweisen sollten hinter-

fragt und neue Lernwege geschaffen werden. So kann den jungen Kollegen eine 

tragfähige zuverlässige Chance für ihre berufliche Zukunft und eine gute Qualität in 

der Intensivpflege für die Sicherheit unserer Patienten geschaffen werden. 
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Anhang                                                                                                                  

Anhang I: Ein- und Ausschlusskriterien   

 

Kriterium Einschlusskriterium Ausschlusskrite-

rium 

Zeitraum 2012-2022 vor 2012 

Sprache Deutsche und englische 

Sprache 

Andere Sprachen 

Methoden Journal, Review - Scoping Review (da me-

thodische Qualität nicht 

bewertet) 

- kein Abstract 

- keine Zusammen- 

Fassung 

Kontext 1 Weiterbildung Intensiv- 

und Anästhesiepflege 

Andere Themen wie Pädi-

atrie, ambulante- und Al-

tenpflege, Intermediate 

Care und Notfallpflege 

Kontext 2 Weiterentwicklung der 

Weiterbildung   Intensiv- 

und Anästhesiepflege 

Andere Themen wie Pädi-

atrie, Intermediate Care 

und Notfallpflege 

Aktuelle Thematik - Generalistische Ausbil-

dung  

- Perspektiven der Weiter-

bildung 

- Modularisierte Weiterbil-

dung 

 

Andere Themen und 

Corona 
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Anhang II: Festlegung der Suchkomponenten 

 

Suchkomponente Bezeichnung 

1. Setting Intensiv- und Anästhesiepflege, Generalisti-

sche Ausbildung 

2. Intervention Weiterbildung 

3. Outcome Weiterentwicklung, Perspektiven 
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Anhang III:   Identifikation von Stichwörtern 

 

Suchkomponente Stichwörter 

Intensivpflege-            

Station 

Intensive Care-Unit 

Weiterbildung Fortbildung / Qualifizierung, further education 

Diskurs Auseinandersetzung, Erörterung,                                        

Gedankenaustausch 
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Anhang IV :  Festlegung der zu durchsuchenden Datenbanken   

 

Datenbanken Begründung 

1. Pub med Qualifizierte Suche nach medizinisch relevanten Artikeln in Fachzeit-

schriften, meist nur Abstract, keine Volltexte.  

2. Livivo Abdeckung der Lebenswissenschaften und online zugängliche Voll-

texte möglich. 

3. google Scholar Einfache Bedienbarkeit, ermöglicht eine umfassende Literaturüber-

sicht und Volltexte mit hoher Relevanz und Ergebnissen. 

4.Springer Link 

(Pflegen                   In-

tensiv, Heilberufe) 

Neueste medizinische und wissenschaftliche Erkenntnisse mit schnel-

ler, einfacher und kostenloser Recherche über die Bibliothek der Ost-

falia zu erhalten. 

5.Fachportal Pädagogik 

(Pflegewissenschaft) 

Wissenschaftliche Fachinformation für Bildungsforschung und Erzie-

hungswissenschaft. 

6. Medhochzwei Übergreifende Recherche mit direktem Zugang zu den Inhalten mög-

lich, enthält Zeitschriften zu Organisation und Gesundheitswesen. 

7.Cochrane Library 

(MEDLINE) 

Wichtige populäre Datenbank für Originalstudien im medizinischen 

Bereich. 

8. Scopus Deckt den Informationsbedarf von Wissenschaftler und Lehrkräften in 

allen wissenschaftlichen Kreisen. 
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Anhang V: Übersicht Literaturrecherche der Datenbanken 

Datenbank: Google Scholar 

 

# Suchbegriff Trefferzahl 

1 Weiterbildung Intensivpflege und perspektiven 807  Treffer 

➢  11 relevant 

2 Weiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege 

und perspektiven 

     162  Treffer 

➢ 3 weitere relevant 

3 Generalistische Ausbildung und Weiterbildung 

Intensiv und Anästhesiepflege 

       47 Treffer 

➢ 1 weitere relevant 

4 Modularisierte  Ausbildung  in der Fachweiterbil-

dung Intensiv und Anästhesiepflege 

        27 Treffer 

➢  6 relevant 

 

Datenbank: PubMed 

Es werden Wortkombinationen in Anführungsstriche gesetzt. Die Suchkomponenten (inklusive aller 

Suchbegriffe und Schlagwörter) werden mit AND verknüpft. 

 

Such- 

strings 

Suchkomponenten Trefferzahl und 

relevant 

PubMed „Generalistische Pflegeausbildung“ 

(Intensivpflege) AND (Anästhesiepflege) 

(Intensivpflege) AND (Weiterbildung) 

(Intensivpflege) AND (Weiterentwicklung) 

(Anästhesiepflege) AND (Weiterbildung) 

(Anästhesiepflege) AND (perspektiven) 

(Fachweiterbildung Intensivpflege) AND (Weiterent-

wicklung) 

(Fachweiterbildung Intensivpflege) AND (perspektiven) 

(Weiterbildung) AND (perspektiven) 

((Weiterbildung) AND (Intensivpflege)) AND (perspekti-

ven) 

((modularisierte Ausbildung) AND (Fachweiter-

bildungen)) 

((nursing education) AND (perspective) of further edu-

cation intensive care) AND opportunietes)) 

 

1 (kein Abstract) 

1 nicht relevant 

     14 / nicht relevant 

      1 / 1 

      6 / nicht relevant 

      0 

 

      0 

  

      0  

      6 / nicht relevant  

  

      0 

      0 

 

    89 / 2 
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Ergänzende Literaturrecherche 

 

Datenbank Suchstrategie Gesamttreffer und 

relevant 

Livivo -Weiterentwicklung der Weiter-

bildung intensivpflege 

-Weiterbildung Intensivpflege 

und Anästhesie 

  2  /  nicht relevant 

 

 52 / 12 relevant alle in   In-

tensiv veröffentlicht 

Springer link -Weiterbildung  

Intensiv- und Anästhesiepflege 

-Generalistische Pflege Ausbil-

dung 

    

   1 

   0 

Fachportal Pädago-

gik 

-Weiterbildung  

Intensiv- und Anästhesiepflege 

-Generalistische Ausbildung 

-Fachweiterbildung Intensiv-

pflege 

   

  0 

  11 / 3 relevant 

   1  / nicht relevant 

medhochzwei -Weiterbildung  

Intensiv- und Anästhesiepflege 

-Generalistische Pflege Ausbil-

dung 

Buch: Chancen des Pfle-

geberufegesetz und Aus-

wirkungen ... 

Cochrane Library -„Intensive Care unit“ AND 

„further education“ 

-Weiterbildung  

-Intensiv- und Anästhesie-

pflege 

7 / nicht relevant 

 

   2   / nicht relevant 

   0 

Scopus -Weiterbildung  

Intensiv- und Anästhesiepflege 

-Generalistische Pflege Ausbil-

dung 

  1 

 

Handsuche 

 

Medium Relevante Treffer 

Zeitschrift 1: Intensiv 23 

Zeitschrift 2: Die Schwester Der Pfleger   2 
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Anhang VI: Zuordnung der Lernbereiche zu den Modulen 

(Auszug aus dem Curriculum für die Fachweiterbildung in der Intensiv- und Anäs-

thesiepflege der Länderarbeitsgemeinschaft, 2002)  

 

     

          Lernbereiche und  

 

Module 

 

Theoriestunden 

Lernbereich I Pflegerisches Handeln 
nach neuen Konzepten  

                     130 Std. 

Modul 1 Komplementäre Pfle-
geansätze bzw. Kon-
zepte 

                       68 Std.             

Modul 2 Gespräche führen, bera-
ten und anleiten 

                       42 Std. 

Modul 3 Planen, dokumentieren 
und Qualität sichern 

                       20 Std. 

Lernbereich II Pflegerisches Handeln 
in der Intensiv- und An-
ästhesiepflege 

                     422 Std. 

Modul 1 Spezifische Interventio-
nen in der Intensiv- und 
Anästhesiepflege 

                     230 Std. 

Modul 2 Komplexe Pflegesituatio-
nen in der Intensiv- und 
Anästhesiepflege 

                    192 Std. 

Lernbereich III Weiterbildungs- und Be-
rufssituation der I&A 
Pflegenden 

                     128 Std. 

Modul 1 Lernen lernen                        32 Std. 

Modul 2 Professionalisierung und 
Verwissenschaftlichung 
in der Pflege 

                       20 Std. 

Modul 3 Intensiv- und Anästhesie-
pflege und Recht 

                       36 Std. 

Modul 4 Arbeitsbelastungen und -
entlastungen 

                       40 Std. 

Verfügungsstunden- 
verwendbar für die 
Lernbereiche I-III 

                        40 Std. 

Stunden                        720 Std. 
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Anhang VII: Synopse zur Niedersächsischen Landesverordnung 

und der DKG- Empfehlung  

(eigene Darstellung) 

 

§ 

GfbWBV, NI  
vom 18. März 2002   
aktualisiert am 24.11.2021 

DKG-Empfehlung 
vom 14.03./15.03.2022 

 
Weiterbildungs- 
Bezeichnung 
 

 
Fachkraft für Intensiv- und An-
ästhesiepflege. 

 
Nicht näher benannt. 

 

Geltungsbereich 

 
Mit Verweis zum PflBG-  
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger: innen, Altenpfleger:innen, 
Pflegefachfrauen, Pflegefach-
männern. 

 
Krankenschwestern, -pflegern, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger: innen, 
Altenpfleger:innen, Pflegefachfrauen, 
Pflegefachmännern. 

 
Ziele der Weiter-
bildung 

 
Die Weiterbildung soll zur 
Wahrnehmung der Aufgaben in 
den verschiedenen Fachgebie-
ten der Intensiv- und Anästhe-
siepflege und in der Assistenz 
in der Intensivmedizin und An-
ästhesie befähigen.  Sie soll es 
ermöglichen, geschlechts- und 
altersspezifische, soziale und 
kulturelle Unterschiede der 
Personen, auf die sich die be-
rufliche Tätigkeit bezieht, zu er-
fassen und zu berücksichtigen.  
Sie soll es darüber hinaus er-
möglichen, die besonderen Be-
lange von Menschen mit Behin-
derungen, auf die sich die be-
rufliche Tätigkeit bezieht, zu er-
fassen und zu berücksichtigen. 
 
 

 
Fachpflegerische Kenntnisse, Erfah-
rungen u. Fertigkeiten entsprechend 
dem allgemein anerkannten Stand 
pflegewissenschaftlicher, medizini-
scher und bezugswissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu vertiefen. Die Teil-
nehmenden werden befähigt, den ge-
samten Pflegeprozess zu gestalten, 
zu steuern und durch gezielte Analy-
sen zu evaluieren und anzupassen. 
Kompetenzen werden vertieft und er-
weitert. 

 
Anforderungen an 
die Fachweiterbil-
dungsstätten 

 
Leitung der Weiterbildung 
muss hauptberuflich von einer 
Person geleitet werden, die be-
rechtigt ist, die zugehörige Wei-
terbildungsbezeichnung zu füh-
ren, oder über eine andere ge-
eignete fachliche Qualifikation 
verfügt und über eine pädago-
gische Qualifikation verfügt. 
Durch Leitung der Weiterbil-
dung fachliche Begleitung und 
mind.10% Anleitung durch Pra-
xisanleiter. 
 

Leitung der Fachweiterbildung mit 
Masterabschluss und einer abge-
schlossenen Fachweiterbildung.  

Konzept zur Umsetzung sämtlicher 
Module. 
 

Vorhandensein von Praxisanleiter: in-
nen mit berufspädagogischer Zu-
satzqualifikation (300 Std.) u. abge-
schlossener Fachweiterbildung. 

 
Voraussetzungen 
für die Teilnahme  
an der Fachwei-
terbildung 

 
Erlaubnis der Berufsbezeich-
nung s. Geltungsbereich. 

Erlaubnis der Berufsbezeichnung s. 
Geltungsbereich. Mindestens sechs 
Monate Tätigkeit im jeweiligen Fach-
gebiet in Vollzeit, (Teilzeit entspre-
chend länger).  
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§ 

GfbWBV, NI  
vom 18. März 2002 
aktualisiert am 24.11.2021 

DKG-Empfehlung 

vom 14.03./15.03.2022 

 
Anrechnung von 
Modulen 

Keine Anrechnungen anderer 

Weiterbildungen möglich. 

Eine Anrechnung von Modulen ist aus 

einer anderen FWB ausschließlich vor 

Fachweiterbildungsbeginn möglich. 

 

Aufnahmever- 
fahren für  
Fachweiterbil- 
dungsteilneh- 
mer:innen 
 

Keine Angaben. Antrag zur Aufnahme ist an die Leitung 

der FWB zu richten. 

 

 
Dauer, Form und  
Gliederung der 
Weiterbildung 

Soll nicht länger als vier Jahre 
dauern. 

Die Weiterbildung erfolgt durch 
Unterricht und Praktika. 

Die Weiterbildung umfasst 720 
Unterrichtsstunden in Theorie 
u. die Praktika dauern insge-
samt 2079 Stunden. 
Praktika sollen unter der Anlei-
tung von Personen abgeleistet 
werden, die berechtigt sind, die 
zugehörige Weiterbildungsbe-
zeichnung zu führen. 
 

Berufsbegleitend, mindestens zwei bis 
höchstens fünf Jahre. 

Gliedert sich in einen theoretischen 
und einen praktischen Teil mit ent-
sprechenden Modulprüfungen. 
Modulare Form mit Moduleinheiten. 
720 Stunden Theorie. 

1800 Stunden Praxis, die unter fach-
kundiger Anleitung von Praxisanleite-
rinnen stehen (10%). 

 

Modulprüfungen 

und  

praktische Leis-

tungsnachweise 

Keine Modulprüfungen mög-
lich. 

 

Zugangsvoraussetzung mit 
Nachweis der Praktika, abge-
leistete Unterricht und Fehlzei-
ten. 

Modulprüfungen sind zu benoten, 
jede Prüfungsform muss mindestens 
zweimal im Rahmen der Fachweiter-
bildung durchgeführt werden. Mindes-
tens 4,4.  

Nicht bestandenes Modul kann einmal 
und nur an derselben Fachweiterbil-
dungsstätte wiederholt werden. 

 

Zulassung zu den 

Abschluss Prü-

fungen 

Spätestens vier Monate vor 
dem vorgesehenen Ende der 
Weiterbildung meldet die Wei-
terbildungsstätte die Prüflinge 
mit deren Einverständnis zur 
Prüfung bei der zuständigen 
Behörde an. 

 

 

 

 

 

 

Von den Teilnehmenden spätestens 
acht Wochen vor Ende der Fachwei-
terbildung an die Leitung der Fachwei-
terbildung zu stellen. 

 



 

 
79 

 

 

§ 

GfbWBV, NI  
vom 18. März 2002 
aktualisiert am 24.11.2021 

DKG-Empfehlung 

vom 14.03./15.03.2022 

 

Abschlussprüfun-

gen 

Prüfungsausschuss                
1. ein vorsitzendes Mitglied,   
2. Ein:e Leiter:in der Weiterbil-
dung und                                          
3. mindestens zwei Lehrkräfte, 
die in der Weiterbildung unter-
richten. 

Praktische Prüfung besteht aus 
den Abschnitten Intensivpflege 
und Anästhesiepflege. 

Die Prüfung besteht aus einem 
schriftlichen (3 Std.) und einen 
mündlichen Teil. 

Über den Verlauf der schriftli-
chen, der praktischen und der 
mündlichen Prüfung ist jeweils 
eine Niederschrift zu fertigen 
und von den beteiligten Mitglie-
dern des Prüfungsausschus-
ses zu unterschreiben.  
 
Die Niederschrift über den Ver-
lauf der praktischen und der 
mündlichen Prüfung muss die 
Prüfungsgegenstände und die 
Bewertungen der Leistungen 
enthalten. 
 

Die Abschlussprüfung besteht aus ei-
nem praktischen (in beiden Bereichen) 
und einem mündlichen Teil. Die DKG 
kann bei den Prüfungen als Beobach-
ter anwesend sein. 

 

Benotung 
Die Noten sehr gut - ungenü-
gend können vergeben wer-
den, Zwischennoten dürfen 
nicht vergeben werden. 

Aus dem Mittelwert der Noten 
für die einzelnen Prüfungsteile 
wird die Gesamtnote ermittelt. 
 

 

 

Die Noten aller vorgeschriebenen Prü-
fungsteile werden mit einer Dezimal-
stelle hinter dem Komma ermittelt. Die 
Gesamtnote setzt sich zusammen aus  
dem Mittel der Noten der Modulprüfun-
gen, der praktischen Leistungsnach-
weise, der Note der praktischen Ab-
schlussprüfung und der Note der 
mündlichen Abschlussprüfung. Prakti-
sche Note besteht aus Intensivpflege 
mit ⅔, Anästhesiepflege mit ⅓. 

 

Zeugnis 
Wer die Prüfung bestanden 
hat, erhält hierüber ein Zeug-
nis. Ist die Prüfung nicht be-
standen, so bestätigt die zu-
ständige Behörde das Nichtbe-
stehen der Prüfung schriftlich 
und gibt eine Empfehlung für 
die Vorbereitung auf die Wie-
derholungsprüfung. 

Alle Noten im Zeugnis inclusive der 
Gesamtnote sind in Ziffern mit einer 
Dezimalstelle hinter dem Komma auf-
zuführen. 

 
Urkunde zur Füh-
rung der Fachwei-
terbildungsbe-
zeichnung  
 

Die Erlaubnis zum Führen der 
Weiterbildungsbezeichnung er-
teilt die zuständige Behörde. 

DKG stellt die Urkunde zur Führung 
der Fachweiterbildungsbezeichnung 
aus. 
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Anhang VIII: Übersicht- Modulstruktur / Modulinhalte/ Theorie-
stunden 

(in Anlehnung am Rahmenkonzept der Bildungsakademie der Universitätsmedizin 

Essen, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Module  Inhalte Theorie-

stunden 

KM 1 Lernen lernen, Professionalisierung in der Pflege Lernen mit 

Informationstechnologien 

    80 

KM 2 Gespräche führen 1,Recht, Ethik     80 

GM 1 Einführung in die Fachkrankenpflege     40 

GM 2 Atmung/ Beatmung     40 

FM I & A 1 Kinästhetik, Gespräche führen 2, Pflegeplanung     60 

FM I & A 2 Basale Stimulation, Bobath Konzept, Qualität sichern     60  

FM A 1 Anästhesiepflegerische Interventionen Erwachsene.     60 

FM A 2 Anästhesiepflegerische Interventionen Kinder, Beatmung, Ge-

rätesicherheit 

    60  

FM I 1 Professionelle Intensivpflege     60 

FM I 2 Komplexe Intensivpflege      60  

FM I 3 Spezielle Intensivpflege     60 

FM I 4 Vertiefte Intensivpflege/ Examen     60  

    720 

KM= Kernmodul, GM= Grundmodul, FM = Fachmodul, I= Intensiv, A= Anästhesie,  
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Anhang IX: Beispiel einer Lerneinheit zum Modul Ethisch denken 
und in ethischen Konfliktsituationen handeln 

(in Anlehnung an: DKG Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung, 2020; Nds. 

Curriculum für die Fachweiterbildung in der Intensiv-und Anästhesiepflege, 2002) 

Ursprüngliche 

Bezeichnung 

Lernbereich 

III/ Modul 4 

Arbeitsbelastungen und -entlastungen 

4.1 Ethische Grenzsituation 

Bezeichnung der Moduleinheit Ethisch denken und in ethischen Konfliktsituationen 

handeln 

Codierung Fachmodul Intensiv 2 Lerneinheit 1 

(FM I 2 LE 1) 

Stunden 16 

Beschreibung der  

Moduleinheit 

In dieser Moduleinheit erfolgt die Auseinandersetzung 

mit der palliativen Intensivmedizin und -pflege, dem 

Sterbeprozess und der Sterbebegleitung, dem Tod 

und der Trauer (DKG Empfehlung, 2020, S.36). Dabei 

ist die Sichtweise in der konkreten Grenzsituation des 

Patienten, der Bezugsperson und des therapeuti-

schen Teams zu reflektieren (Länderarbeitsgemein-

schaft der FWB in Nds., 2002). 

Handlungskompetenz Die Teilnehmenden begegnen dem Intensivpatienten 

im Sterbeprozess mit Empathie, Akzeptanz und Wert-

schätzung. Sie sind offen für existenzielle Fragestel-

lungen, begleiten den Patienten sowie dessen Be-

zugspersonen vor und  während des Sterbens und un-

terstützen bei der Trauerarbeit. (DKG Empfehlung, 

2020, 36) 

Lernergebnisse Die Teilnehmenden 

• Sind in der Lage spezifische Pflegephäno-

mene zu ermitteln und Maßnahmen abzulei-

ten und zu begründen. 

• Können Zusammenhänge der finalen Lebens-

phase, bei Hirntod und bei Organspende er-

kennen und interpretieren. 

• Kennen Aspekte der Entscheidungsfindung. 

• Erläutern psychologische Trauerreaktionen. 

• Kennen die Möglichkeit der strukturierten Be-

ratung zur Versorgungsplanung. 
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• Gestalten eine wertschätzende Atmosphäre 

und reagieren umsichtig. 

• Passen Maßnahmen den Bedürfnissen der 

Patienten und Angehörigen an. 

• Reflektieren den Umgang mit Sterben und 

Tod. 

• Akzeptieren die palliative Medizin und setzen 

sich bewusst mit Grenzsituationen des Le-

bens auseinander. 

• Sind sich der Bedeutung der Kommunikation 

mit Patienten, Bezugspersonen und im inter-

professionellen Team bewusst. 

(DKG Empfehlung, 2020, 36-37) 

Inhalte • Ethische Werte und Normen zu Gesundheit, 

Krankheit und Tod 

• Therapiebegrenzung 

• Selbstbestimmungsrecht des Patienten 

• Organtransplantation und Pflege hirntoter Pa-

tienten 

• Ethikkomissionen 

• Patientenverfügung, Patiententestament 

(Länderarbeitsgemeinschaft der FWB in Nds., 

2002) 

Lehrform Selbststudium anhand von Literatur, Bildinterpretatio-

nen, Gruppenaustausch mit Diskussionen der ethi-

schen Positionen, Rollenspiele/Simulation 

Prüfungsform Etische Fallbeschreibung zu einer persönlich erlebten 

Situation 
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Anhang X: Ausschnitt aus dem Kompetenzrahmen zum Modul 
Ethisch denken und in ethischen Konfliktsituationen handeln 

(EfCCNa, 2014, 13-15) 

Klinische Domäne 

Unterdomäne 3 

Durchführung der Pflege 

Die Intensivpflegeperson ist in der Lage Kompetenz in  

folgenden Bereichen zu zeigen: 

Assessment 

3.6      Pflege am Lebensende 

• Leitet, in Übereinstimmung mit dem Behandlungsteam, einen Thera-

pierückzug oder Therapieabbruch ein und setzt diesen angemessen 

um 

• plant mit dem Patienten und dessen Angehörigen die Pflege für die 

letzte Phase des Lebens, kommuniziert den Pflegeplan und setzt die-

sen um 

• initiiert und leitet den palliativen Pflegeprozess für den Intensivpatien-

ten  

 

Professionelle Domäne  

Unterdomäne 2 

Ethik & Recht  

 

Die Intensivpflegeperson ist in der Lage Kompetenz in  

folgenden Bereichen zu zeigen 

Assessment 

2.1     ethische Praxis 

• handelt verantwortlich und basierend auf ethischen Grundsätzen und 

beteiligt sich an ethischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen 

• artikuliert ein Verständnis von ethischen Prinzipien im Zusammenhang 

mit der Intensivpflege 

 

2.2     Autonomie 

• zeigt ein Bewusstsein für Patientenautonomie/-einwilligung unter Be-

achtung der lokalen und nationalen Gesetzgebung 

• informiert und unterstützt Patienten und ihre Angehörigen über Be-

handlungs- und Pflegeoptionen und gibt eine Hilfestellung bei der in-

formierten Entscheidungsfindung 
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